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1. 
Bei direkten Uingenmessung-en treten dreierlei Arten von Beobachtungs

fehlern auf: f. unregelm:ißige (zu_f:illige) Fehler, welche das Ergebnis im Ver�leich 
zum wahren Wert innerhalb einer verh:iltnismäßig engen Grenze ebenso wahr

scheinlich vergrößern als verkleinern und deren Größe sich der sclüirfcren Voraus
berechnung vollst1in<lig entzieht; II. konstante Fehler, deren Einfluß auf Grund 
der Beobachtung maßgebender Beglcitumsfünde genau berechnet werden kann, 
und m. einseitig wirkende Fehler, von welchen nur der Sinn, nicht aber die 
Größe des Einflusses bei den Messungen im voraus genau bekannt ist. Die kon
stanten und die einseitig wirkenden Fehler faßt man auch unter dem Namen 
«regelm:ißige» Fehler zusammen. 

Zu den u n r e ge l m:i ß i ge n  (zunill i ge n) Fehlern gehören: 1 .  der An�· 
legefehler, der beiin Einstellen des Anfangspunktes des l\Ießwerkzeuges an den 
Anfangspunkt der Meßstrecke entsteht; 2. der Anreihefehler, welcher beim An
einanderreihen der einzelnen Meß\\'erkzeug-Lagen entsteht; ·3. der Ablesefehler, 
der am Ende der �Ießstrecke bei der Ermittlung des « Reststückesb begangen 
wird; 4. der Spannungsfehler bei dehnbaren l\leßwerkzeugen (.Metallb�indern und 
Dr�ihten), welchen bei ihrer Ver\\'endung eine bestiminte Spannung zu geben ist. 

Zu den k o n s t a n t e n  Fehlern· rechnet man 1 . die sogenannten mctro
nomischen Fehler des verwendeten l\Ießwerkzeuges, \reiche bei Außerachtlassung 
oder unrichtiger Berücksichtigung der Konstanten desselb'en auftrete

-
n, 2. <He 

Gefallsfehler, \\'eiche infolge ungenügender oder fehlerhafter Beriicksichtigung 
der ßoden- und i\Ießwerkzeug-Neigungen entstche.n. Die Konstanten des_ Meß
\\'erkzeuges sind: a) die �Korr.ektion·",· d. i . . die. Länge, welche zur Nominallänge 
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des Meßwerkzeuges algebraisch zu addieren ist, um bei einer bestimmten (Normal-) 
Temperatur, bezw. Feuchtigkeit <lie wahre Uinge desselben zu erhalten; (der 
Ausdruck «Korrektion» entspricht also dem Ausdruck «Stand• bei Uhrvergleichungen 
und Aneroiden); b) der Wärmeausdehnungskoeffizient und bei Holzmeßwerkzeugen 

·auch d�r Feuchtigkeitskoeffizient. l\Ian kann sich vorstellen, daß z. B. ein l\faß
stab aus Stahl oder Holz unmittelbar nach seiner Eichung unter vollständicr crleich 

• b l'.> 
gebliebenen Verhältnissen zur :Messung einer Strecke benützt wird. Dann ist 
offenbar bei Berücksichtigung der Korrektion des Maßstabes die :Möglichkeit des 
Auftretens eines konstanten Fehlers geradezu ausgeschlossen; es müßte denn die 
Ermittlung der Korrektion fehlerhaft durchgeführt worden sein. Hingegen werden 
konstante Fehler auch bei Berücksichtigung der richtigen Korrektion leicht auf
treten, wenn ein Maßstab aus l\letall, dessen Ausdehnungskoeffizient nicht genügend 
scharf bestimmt ist, bei einer gegenüber der Eich-Temperatur sehr verschiedenen 
Tem1)eratur benützt wird oder wenn ein �Iaßstab aus Holz, dessen LäiwenänderunO' h t> 
durch Feuchtigkeit ganz unbekannt ist und der in trockenem Zimmer vergÜchen 
wurde, bei großer Feuchtigkeit zur l\lessung einer Strecke verwendet wird. Im 

übrigen bringt schon die Unsicherheit in der Bestimmung der Temperatur und 
Feuchtigkeit der l\laßstäbe einen Fehler für die Längenmessung hervor, der je 
nach Umsfänden zu den zufälligen oder zu den konstanten Fehlern gez;ihlt 
werden kann. 

Zu den e i nse i t i g w i r k e n d e n  Fehlern gehören: l. die Richtfehler in 
horizontaler und vertikaler Ebene; 2. die Fehler infolge Def ormation des :\Ieß-
werkzeuges bei unebener Meßbahn. . 

Die direkten Uingenmessungen werden non mit sehr verschiedenen Meß-
. werkzeugen und nach sehr verschiedenen Methoden ausgeführt; demgemäß werden 

auch die vorerwähnten Fehler bei verschiedenartigen Uingenmessungen in ver
schiedenem l\1aße auftreten. Es kann schließlich der Gesamteinfluß der konstanten 
und einseitig wirkenden Fehler geg-enüber dem Gesamteinfluß der zufälli�en 
Fehler sehr groß oder aber sehr klein sein. Je nach deni einen oder dem anderen 
Fall wird das « Prozen tgesetz » oder das <(Quadratwurzelgesetz» bei der Unter
suchung der Ergebnisse. von Uingenmessungen betreffend das Anwachsen des 
mittleren Gesamtfehlers mit der Länge einen besseren Anschluß ergeben. 

II. 

Im folgenden will ich nur die zufälligen Fehler und das mit ihnen zusammen
h�ingende «Quadratwurzelgesetz» einer besonderen Betrachtung unterziehen. 

Das « Quadrat\�urzelgesetz)> wurde bisher stets in der Weise abgeleitet, daß 
man die Gesamtheit der zuHilligcn Fehler e i n e r  e i n  z e 1 n e n La g e  des Meß
werkzeuges in Rechnung zieht. Ist n die Anzahl der vollen Längen l des Meß
werkzeuges bei .Messung einer Strecke L und bedeuten E1 . • • •  E„ die G e s  a m  t
e i  n fl ü s s e  der zufälligen Fehler bei den e i n z e l n e n  Lag e n, so folgt der 
mittlere Fehler der gemessenen Strecke L mit: 

1Jl = ± Vc1 � + E22 + · · · · + Eu2 
und weil E12 = E/ = . .  , . = En2 = s2 angenommen wird, so ist: 

m= ± EVn-. . . . . . . . .  1) 
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Weiter ist es üblich, m dieser Gleichung ( 1 )  zu setzen: 
L 

1l = -l 
womit sich ergibt: 

m = ± V fl V L = ± !L. vr . . . . 2) 

Diese Gleichung wird a 1 1  g e m e i n  angewendet, nicht nur für die Fälle, 
wo die zu messende Strecke einer g a n z e n  Anzahl von Lagen des Meßwerk
zeuges entspricht. Man sieht, daß 1tt den mittleren (zufälligen) Fehler der 
Lii ng-e n e i nJ1e it L= l bedeutet. 

Das in Gleichung 2) gegebene «Quadratwurzelgesetz» lautet: 
Der mittlere (zuf ällige) Fehler bei direkteu Längenmessungen wächst pro

portional zur Quadratwurzel aus der Linge der gemessenen Strecke. 
Nun erscheint es im allgemeinen wohl nicht einwandfrei, 1. mit einem 

mittleren Gesamtbetrag der zufälligen Fehler einer einzelnen Lage des Meßwerk
zeuges in die Rechnung zu gehen und 2. die Länge L an Stelle der Lagen
anzahlen einzuführen. 

Zu 1 . : Wenn wir z. B. eine feine Längenmessung mit 5 Meter langen 
Schneiden-Latten auf sehr gi.instigcr Meßbahn zwischen zwei unterirdisch und 
ungiinstig markierten Punkten vornehmen, so wird beim Fehlen geeigneter Ab
senkelungsvorrichtungen der Anlege- und der Ablesefehler von vorneherein größer 
als der Anreihefehler einzuschätzen sein. Es wird die infolge der zufälligen 
Fehler auftretende Unsicherheit im Anlegen der ersten und letzten Lage des 
�leßwerkzeuges größer 

.
sein als jene bei den i.ibrigen Lagen. Wir können daher 

i m a 1 1 g e m e i n e n  die Unsicherheiten s1 s2 • • • •  s11 im Anlegen der einzelnen 
�laßstab-Lagen nicht gleichsetzen und es wird zweckmäßiger und richtiger sein, 
nicht die Unsicherheit im Anlegen einer. einzelnen Maßstab-Lage, sondern die 
Einzelfehler selbst in Rechnung zu ziehen. 

Bezeichnet m1 den Anlegefehler, m� den mittleren Anreihefehler jeder Lage 
und m3 den Ablesefehler, so ist allgemein der mittlere zuf;illige Fehler der ge
messenen Strecke L, die sich ·aus n v o 1 1  e n Lagen und einem Teilstiick des 
ßf eßwerkzeuges ergibt: 

1n2 = 1111 � -t- n. 1ll: 2 + 11/a � 

oder m2 = (11112 + 11132)-j- n. m2� 

l 1 1 2 
1 3 j � 

1 
J 

1 
ml!. m2 m� m2 . 

Fi'g. 1. 

. ·. 3) 

1 r rn, 

Die Fehler 1111 und 1113 kommen bei einer Ulngenmessung nur einmal vor 
(Fig. 1 ); sie können iiber dies leicht ver�chwindend klein gemacht werden. Nähert 
sich aber (m1 � + 111/) dem Werte 0, so nähert sich der mittlere zuf ällige Fehler 
der gemessenen Strecke dem Werte 

m =  ± m, -Vu . . . . . . . . . . . . 4) 
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Das in vorstehender Gleichung 4) gegebene a n nä.hernd giltige ;:Quadrat

wurzelgesetz» lautet: 
Der mittlere zufäl lige Fehler bei direkten Längenmessungen wächst pro

portional zur Quadratwurzel aus der Anzah l der v o 11 e n Meßwerkzeug-Lagen. 
Das Reststück der :Meßstrecke bleibt hiebei ::dsG ganz außer Betracht . 
Zu 2.: Es erscheint nicht ohne\Yeiters zuHi.ssig, die Anzahl u al l g e me i n  

durch die Länge der .Meßstrecke L auszudrücken, <lenn der hier in Betracht 
kommende Anreihefehler entsteht nur beim Anreihen der einzelnen l\leßwerkzeug
Lagen und ist nicht nur von der Uinge der Meßstrecke abhängig, sondern auch 
von der Länge des i\leßwerkzeuges. Je länger das Meßwerkzeug ist, umso kleiner 

\1·ird die Anzahl der Meßwerkzeug-Lagen und somit auch die Anzahl der sich 
ansammelnden Anreihefehler bei �lessung einer ganz bestimmten Länge sein. Ist 
beispielsweise <las J!eß,1erkzeug 20 i\leter lang, so entsteht offenbar beim Messen 
einer Strecke von 39 i\leter Uinge theoretisch ein gleich großer mittlerer An
reihefehler wie beim !\Jessen einer Strecke von nur 21 Meter Länge, denn in 
beiden Fällen ist nur einmal angereiht worden. Zeichnen wir also die Kurve fiir 
das Atmachsen der mi ttleren Anreihefehler, welche unter gewissen Voraussetzungen· 

als Kurve der mittleren zufal ligen Fehler überhaupt angeseh en werden kann, so 
wird offenbar zwischen 21 und 39 J! eter kein Anwachsen anzunehmen sein . Dieser 
Gedanke führt dahin, daß als theoretische Kurve für das Anwachsen der mitt
leren zufälligen Fehler strenge genommen nicht eine Parabel, sondern eine an 
eine Parabel sich anlehnende Treppenlinie zu gelten hat. Die Breite der einzelnen 

Stufen entspricht hiebei der Länge des Meßwerkzcuges. Je kleiner <ler Anreihe

fehler ist, umso kleiner werden die Stufenhöhen und umsomehr niihert sich die 
Treppenlinie einer sehr flachen Parabel. • 

--
� . , .. ··� 
E i = 

n-o 2 :. t, :; (j 
1 1 1 

L·o 20 1,0 (iO üO 100 120 

Fig. 2. 
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In Fig. 2 sehen 11'tr den Verlauf der Treppenlinien und der zugehörigen 

Leitparabeln für die Fälle 
1111=m�=111a = ± 10  mm und 1111 = 1113 = 0, 11!2 = ± ) 0 111m 

verzeichnet. Insbesondere im letzteren l�alle zeigt sich bei dem rasch aufsteigenden 

Parabeistück zwischen u = 0 und u = l der zweifelhafte Wert der Parabel als 



1 
169 

l• ehlerlinie, · denn für ein so rc..schcs Anwachsen des Anreihefehlers innerha1b der 
ersten Lage, woselbst gar keine Anreihung vorgenommen \Vur<le, fehlt jede Be
gründung. 

r ! 
'P � � M : ; E 

t1=crT:J:J��rrr1 
ß·O 

L� o 20 

2 � 4 :> 6 7 3 !) 10 Lagen 

ltO 60 
1 1 

RO 100 1•z.o 1110 1uo 

Fig. 3. 

1 
1&0 l!OO f1e1e1 

In Fig. 3 sind die Treppenlinien und die zugehörigen Leitparabeln für die 
Fiil le m1 = ± 10, 1112 = ± 3, 1113 = ± l 0 mm und . 1111 = 0, 1112 = ± 3, mi = 0 
ersichtlich gemacht. 

. 

Es zeigt sich, daß die einzelnen Stufen umso deutlicher hervortrett:n, Je 
größer der Anreihefehler und je länger das verwendete Meßwerkzeug ist. 

m. 
An vorstehende theoretische Erwägungen schließe ich das Ergebnis eines 

Versuches der probeweisen Ermittlung der Fortpflanzungslinie des mittleren zu-· 
ffüligen Uingenmeß(ehlers bei Vorhandensein von Anlege- und Anreihefehlern. 

Auf einem über 4 l\leter langen ebenen Holzpfosten wurde sorgfältigst ein 
glattes Papier gespannt und darauf eine gerade Linie scharf gezogen. Senkrecht 
dazu gezeichnete Querstriche ergaben sodann die Endpunkte <ler zu messenden 
Strecken. Als M_aßstäbe dienten zwei steife Papierstreifen mit entsprechenden 
Marken. Die Möglichkeit des Auftretens irgend eines merklichen konstanten Fehlers, 
z. ß. infolge Verbiegens oder falschen Ausrichtens erschien ausgeschlossen. Der 
zu untersuchende, in der I�egel sehr kleine Anreihefehler wurde nun künstlich 
vergrößert, indem die Endmarken des einen Maßstabes (M1) einen Zentimeter 
breit gemacht und aul3erdem vom Anlegerand um 5 Zentimeter zurückgeschoben 
wurden. 

�„ ••••••• „. 100·····-·····0: : : 
.• tt 

A 

... i 
1 JO 
1 

Masle in mm 

- Jll 

' : r··········· tOO ••••••••••• .., 

Fig. 4. 
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Der zweite Maßstab (1112) �hatte zwei feine Strichmarken. Die Länge beider 
J\laßsfäbe wurde absichtlich sehr kurz gew�ihlt: sie betrug 10 011. Da der �laß
stab � mit den Grobmarken stets an den Anfangspunkt A der Versuchsstrecke 
angelegt wurde, erscheint für diese Versuche der mittlere Anlegefehler genau 
gleich dem mittleren Anreihefehler. Zur Bestimmung der Reststrecken diente ein 
Transversalmaßstab, an welchem O·OOS cm direkt abgelesen werden konnten: 
Die Ablesefehler waren hiemi t verschwindend klein gemacht und kamen für unsere 
Untersuchung nicht in Betracht. Dadurch, daß die Maßstäbe um die Endpunkte 
der längsten gezeichneten Strecke nach Anbringe!'. einer provisorischen Bleistift
marke um 180° gedreht wurden - wie dies in Figur 4 rechts angedeutet ist -
konnten beliebig lange Strecken gemessen werden. Es obliegt keinem Anstande, 
an den Versuch die Vorstellung zu knüpfen, man arbeite statt mit 1 O Ze n t  i
m e t  e r  langen Maßstäben mit 10 M e t e r  langen Maßstäben, sodaß die Versuchs
strecken statt in Zentimeter in Meter eingetragen werden können, wie dies in 
Figur 5 (s. Beilage) geschah. Daß sich bei einem 10 Meter l�ngen Maßstab fremde, 
insbesondere einseitig- wirkende Fehlerquellen zumeist geltend machen würden, 
stört keineswegs unsere lediglich auf den Anlege- und Anreihefehler sich bezie
hende Untersuchung. 

Aus den Differenzen d von 56 Streckenmessungen ergaben sich mit �� 
die in Figur 5 (siehe die beiliegende Tafel) als Ordinaten aufgetragenen mitt
leren Fehler m. Die mittleren Fehler von 7 zu gleicher Anzahl von vollen Maßstab
Lagen gehörigen Streckenmessungen wurden zum arithmetischen Mittel vereinigt, 
womit sich ergab: 

Anzahl n der überschrittenen 

v o 11 e n Lagen 

0 
4 

16 
33 
43 
77 

131 
176 

Mittlerer Fehler m ) 
einer Messung 

. 0·031 cm 

. 0·068 

. 0·169 

. 0·372 

. 0·297 

. 0·495 

. 0·764 

. 1·314 

� . . . 5) 

) 
Da bei. unseren Versuchsmessungen der Anlegefehler m1 gleich ist dem An

reihefchler 1112, erscheint der mittlere Fehler m einer Streckenmessung gegeben mit: 
� o L 1 2( + 1) 1n = 1111· -1 n. m2 = 1111 n 

oder 

m = ± m1 V 1l + 1 . . . . . . . . . . . 6) 
Diese Gleichung gestattet auch, den mittleren Anlege- und Anreihefehler 

m, = 1112 auf Grund der aus den Beobachtungen fließenden mittleren Fehler m 
in 5) zu berechnen; es ist 

m 
1111 = 1fl2 = ± y 1l + 1 . . . . . . . . . . 7) 
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und somit für 1l = 0. . 1111 = 1112 = :J- 0·03 10 Clll ' 
4. ± 0·0304 

16 . ± 0·0410 

33 . ± 0·0638 

} 43. ± 0·0448 
. 8) 

77 . ± 0·0560 

13 1 . ± 0·0666 

176. ± 0·0987 ) 
l\littelwert 1111=1112 = ± 0·0540 cm 

Die in 8) verzeichne ten Rechnungswerte der mittleren Fehler m1 = m, liegen 
vollkommen im Bereiche der i\Iöglichkeit, denn es ergaben sich bei den Versuchen 
über den Anlegefehler (bei Strecken unter einer vollen Lage) mit den verwen
deten Einstell-Marken mittlere Fehler bis zu 0· 120 cm, die sich bei spU.teren sepa
raten Versuchen wiederholten. Die Verschiedenheit der in 8) angegebenen mittleren 
Fehler darf nicht überraschen, denn die Versuchsmessungen wurden zwar von 
denselben Beobachtern, nämlich von mir und meinem Assistenten K. S 1 a n  i n  a 
bewerkstelligt, jedoch bei ihrer großen Anzahl naturgemäß zu sehr verschiedenen 
Zeiten, sodaß beispielsweise Belichtungs- und Stimmungsverhältnisse nicht ohne 
Einftrul sein mochten. Das mit der Anzahl der Maßstab-Lagen erfolgende Anwachsen 
des mittleren Anreihefehlers läßt sich auf' die naturgemäß eintretende Ermüdung 
beim oftmals ohne Unterbrechung wiederholten Festhalten der l\faßstäbe zurück
führen. 

Mit Rücksicht au f diesen imm erhin m erklichen Einfluß der Ermüdung bei 
lang andauerndem Längenmessen empfiehlt es sich, n i c h t  z u  k u rze Ma ß s t1i b e 
zu verwenden und bei sehr langen Meßstrecken eine Unte r t e i 1 u n g in Teil
strecken vorzunehmen. 

Im übrigen stimmt der berechnete mittlere Anlege- und A11reihefehler 
11r1=111� = 0·0540 mit dem in der Beobachtungsreihe S) enthaltenen Werte 
0·03 1 befriedigend überein. 

Unter Zugrundelegung des Rechnungswertes 1111 = 111, = 0·0540 wurde in 
Figur 5 nach der Formel 6) die Parabel gezeichnet und an diese in der Anfangs
strecke die nach den früheren Ausführungen theoretisch giltige Stufenlinie als 
Linie des zu erwartenden m ittleren Einflusses der Anlege- und Anreihefehler an
gelehnt. Im weiteren Verlaufe fällt die Stufenlinie nahe in die Parabel. 

Für n = 0 ist . 1lt = 0·054 

4 . o· 12 1 

16 . 0·223 

33 . 0·3 15 

43 . 0·358 
77 . 0·477 

131 . 0·620 

176 . 0·718 
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Die Figur 5 zeigt noch, daß die Parabel bei �l essungen, wo der Anreihe
fehler sehr heruntergebracht wird, p r a kt i s c h ausreichend �c11au die Fort· 
pflanzu;1gskurvc der mittleren zufäll igen Fehler darstellt. 

Geodäsie, Meteorologie, Aerogeodäsie, Situations
und Reliefpläne auf der internationalen Hygiene

Ausstellung in Dresden. 
Von Dr. F. Köhler. 

Auf dem schönsten Platze, fast i m  Zentrum der Stadt Dresden, in dem 
berühmten königlichen <; G r o ß e n G a r t e n», einem offenen riesenhaften, pracht
voll gepflegten Park von etwa 155 !ta Ausdehnung, und in den gegeniiberliegenden 
An lagen hat die « I n t e rn a t io n a l e Hygi e n e-A u sst e l l u n g» mit ten in dem 
Griin der pdlchtigen Baumgruppen und Rasenflächen ihre Pafäste aufgebaut und 
die darin enthalten e n  Sch:itze dem wei ten Publ ikum zur Schau gebracht. 

Es war eine glückl iche Idee, in dieses herrl iche, mit rei ner Luft und schönem, 
reichem Grün gefü llte Terrain diese Ausste l l ung, die - man kan n  sagen - alles 
enthalten hat, was der Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit 
dient, zu legen . 

Über vier Jahre haben die hervorragendste n  �Hinner der deutschen hygi
enischen Wissenschaft nach einem wohldurchdachten Plane die Vorbereitungen 
für diese großartige Ausstellung getroffen. 

Nicht weniger arbeiteten die Architekten mit den Geodäten ,  um in dieses 
herrl iche Gelände die m onumentalen Bauten so zu ver teilen , daß sie dessen Schön
heit n och erhöhten . 

Diese schwierige Aufgabe haben sie glänzend durchgeführt! 
21 Architekten haben m ehr als 50 Ausstellu;1gsgebäude entworfen, die 

durch ihren würdigen und ernsten Stil die Ausstellungsgäste i n  ihre Sfüe freund
l ich luden. 

Überall,  sowohl in dem Äußeren als auch in dem Inneren zeigte sich die 
größte Einfachheit, sodaß alles dem hohen Zwecke der Ausstellung angepaßt war. 

Die schön angelegten Plätze und di e ringsherum vertei l ten PaHiste verrieten, 
daß hier auch der Geometer dem Architekten mitgeholfen hat. 

Schon die schön angelegte Säulenhalle, die den Haupteingang bil dete, ver
riet die l\litwi rkung des Geometers. 

Sie war mit Geschick und Überlegenhei t an eine dazu geeignete Stel le gelegt. 

Der hinter dem Haupteingange sich öffnende weite Platzraum war schön 
gegliedert. Vorne eine n  Vorplatz bildend und weiter sich i mposant zu e inem 
Festplatz erweiternd und von Gebäuden und füiumen eingeschlossen . 

Die senkrecht dazu gel egte volkstümliche Ausstellung gab die zweite Achse 
der ganzen Anlage. 

Es war wirkl ich eine Freude für den Geodäten, diese schöne Vertei lung 

und Gruppierung der Pal�iste zu durchwan dern . 
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Es wird sich vielleicht mahcher Leser wundern, warum ich das alles in 
einer wissenschaftlichen Zeitschrift anführe; ich habe· es absichtlich getan, . um 
alle Fachleute darauf aufmerksam zu machen, wie bei solchen Gelegenheiten die 
Geodliten mitwirken können! Es ist allerdings schon mehrfach die Tatsache er
wiesen, daß die, gemeinsam mit Geometern und Architekten projektierten Be
bauungs- und Regulierungspläne gewöhnlich die ersten Preise bei den verschie
denen Konkurrenzen davon getragen haben. 

Es wlire sogar nicht uninteressant, einen Plan der Ausstellung hier abzu
bilden i das wollen wir doch unterlassen. 

Ich will mich nur auf fachmännische Objekte, die der Geodät bei der Durch
wanderung der großen .Ausstellungspaläste überall getroffen hat und die er in 
diesem Chaos vielleicht übersehen hat, beschränken, um dem Fachmanne, der 
die Gelegenheit nicht hatte, die Ausstellung besuchen zu können, die überaus 
neue, ausschließlich der Geodäsie und Aerogeodäsie gewidmeten Instrumente und 
Apparate und hervorragenden Musterwerke der Pl;�n- und Reliefdarstellung vor
zuführen. 

Ich selbst· war einigemale bei den schönen, noch nirgends gesehenen 
Instrumenten und Apparaten mit Interesse stehen geblieben

.
; hesonders aber 

hatte ich mit großem Erstaunen die überaus schönen. Exemplare von Pracht
modellen und wunderbaren Reliefdarstellungen bewundern müssen, die sich du{ch 
ihre naturgetreue Farbenpracht in den Vordergrund gedrängt haben. 

Geodäsie. 

Die bekannte rührige Firma Catl Zeijl, Jeua, hat in einer gi.instig gele
genen und künstlerisch arrangierten Ecke der Ausstellungshalle Nr. 11 einen 
ziemlich vollsfändigen Überblick über die haupts�ichlichsten optischen Instrumente 
und sonstige Apparate gegeben. 

Es wurden neben den mikroskopischen uud ultramikroskopischen Ein
richtungen mikrophotographische und Projektionsapparate, optische Meßinstru
mente, Feldstecher, Operngläser, Zielfernrohre, photographische Objektive, sgeziell 
für den Geodäten einige neue Instrumente ausgestellt. 

Es sind die schon bekannten Nivellierinstrumente von Wild mit neuen Ein
richtungen zur parallaxfreien Beobachtung der Libelle und zur schnellen Justierung 
von einem Standpunkte aus. 

In drei Größen I, II, III werden sie von der Firma hergestellt und kamen 
hier zur Ausstellung. 

Bei der III. Form ist diesmal ein zwar mit derselben Konstruktion, aber 
virl kräftigeres und mit breiter Kopfplatte versehenes Stativ, was nur zu billigen 
ist, da die schwere Konstruktion eine stabilere Lage bekommt als dies bei dem 
früheren Stativ der Fall war. 

Außer diesen dr�i Modellen wird noch ein viertes, ganz neues Modell aus
gestellt. Es ist ein kleines Nivellierinstrument mit Fernrohr (nach Wild). 

Das Instrument ist außerordentlich fest gebaut und hält deshalb auch eine 
wenig sorgfältige Behandlung ohne Schaden zu nehmen aus. Die Montierung 
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·auf dem ebenfalls sehr soliden Stative wie auch die Unterbringung im Behälter 
geschieht auf die denkbar einfachste Weise. 

Fig. I. 

Das Fernrohr hat 20 fache Vergrößerung und gibt ein sehr klares und helles 
Bild. Die Zentimetereinteilung kann bis auf 250 m Lattenentfernung abgelesen 
werden. Libellengehäuse und Fernrohr sind aus einem Stück angefertigt. Für die 
Seitenbewegung ist eine Klemme und Feinbewegungsschraube vorgese}len. Die 
Einstellung der Libelle geschieht durch die Breifußschrauben. Das Instrument ist 
für technische Zwecke und vermöge seiner unverwüstlichen Konstruktion beson
ders für die Baustelle geeignet. 'Es läßt sich auch mit Vorteil für bergmännische 
Zwecke benützen. Die Fernrohre sämtlicher Nivellierinstrumente sind mit Distanz
messer ausgerüstet, aber so, daß der obere und der untere Horizontalfaden nicht 
durch das ganze Gesichtsfeld durchgehen, sondern nur in der Mitte aus feinen 
Strichen bestehen. Die Multiplikationskonstante ist genau 1 OO·O und ist deren 
Unveränderlichkeit bis auf ± -:;-rfoo ihres Wertes garantiert. Preis des kompietten 
Instrumentes 1 70 Mark oder 200 Kronen. 

Für den Astronomen wären hier einige Aussichtsfernrohre mit verschiedenen 
Vergrößerungen, ein binokulares 130 mm-Aussichtsfernrohr, bestehend aus zwei 
parallelen Fernrohren mit 130 mm zweiteiligen Objektiven, Prismenumkehrsystemen, 
dreifachen Okularrevolvern und je drei Okularen für die Vergrößerungen 35 bis_ 
58 und 117 fache. Die Okularteile der Fernrohre sind drehbar eingerichtet zur 
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Einstellung der Augeµdistanz für binokulares Beobachten seitens einer Person 
und zum gleichzei tigen monokularen Beobachten seitens zweier Personen. 

Außerdem war noch ein transportables parallaktisches 80 111111-Fernrohr mit 
vier Okularen für 4� -67-97 und 134 fache Vergrößerung ausgestellt. Das 
Instrument ist als astronomisches Amateurfernrohr geeignet. - _ 

Ein 200 mm-Refraktor ergänzte die Ausstellungs-Sammlung. 
In der Abteilung war eine D1mkelkammer errichtet, in der die verschiedenen 

Konstruktionen der hier ausgestell ten Projektionsapparate demonstriert wurden. 
Die in der Erzeugung von Mikrosko.pen berühmte Firma E. Leüz,. Wddar, 

stellte außer den Mikroskopen zahlreiche Prismenfeldstecher aus; den Clou ihrer 
Ausstellung bildeten aber die verschiedenen Projektionsapparate, die mit soviel 
GeschiCk, Gefälligkeit und Präzision ausgeführt werden, daß man bei der Vor
führung der kompendiösen Apparate staunte, für welche Zwecke sie sich durch 
eine einfache und sinnreiche Einrichtung umgestalten lassen. 

Es sind sogenannte Un i v e r s a l - P r o  j e k  t i  o n s a p  p a rn t e, welche die ver
schiedenen Projektionsarten zur Anwendung bringen, und zwar für h o r i z o n t a 1-
u n d v e r t i k a l-d i a s k o p i s c h e  P r o j e k t i o n  i m  a u ffa l l e n d e n  Li c h t  und 
ferner Mi k r o p r o j e k t i o n, sowohl init h o r i zon t a l e m  als auch v e r t i k a l  
stehendem Stativ. Durch diese Konstruktion ist 

.
es möglich, das Wechseln der 

verschiedenen Projektionsarten und verschiedener Größen durch Ein- und Aus
schalten in kürzester Zeit zu bewirken. 

Die Firma steht konkurrenzlos auf diesem Gebiete da. 
Die Firma Müller & Wetzig, Dresden,' beschäftigt sich ausschließlich mit 

der Herstellung von Projektions- und Vergrößerungs-Apparaten für den wissen
schaftlichen Unterricht, kann sich aber mit der vorigen Firma nicht messen. 

Auch die Firma H. Enwnann A.-G., Dresdm, hat eine ·reiche ·Auswä.hl 
von Projektions· und Vergrößerungs-Apparaten ausgestellt. Außerdem stellt sie 
Spezial-Kameras für alle wissenschaftlichen Zwecke aus. 

Interessant sind die kleinen «No r m a l-A u fn a h m e -K i n o», mit denen 
jeder selbständige kinematographische Aufnahmen herstellen kann. Der ganze 
Apparat kostet nur 400 Mark und  ist für die Aufnahme von 60 Meter langen 
Films geeignet. 

Interessant sind auch die «k i n o d i a p h r agm a t i s c h e n  P r o j e k t i o n s 
a p p a r a t e  z u r  D a r  s t e 11 u n g g e o  m e t  r i s c h e r  F i g'u r e n i n  d e r  Eb e n e  
u n d  i m  R a u m e,, die hier zur Ausstellung kamen. 

Dieses von Prof. Dr. P a p p a r i t z stammende Verfahren zur Darstellung 
geometrischer Figuren durch Projektion beweglicher Lichtspaltmodelle wird mit 
Erfolg auf einigen deutschen Hochschulen und Mittelschulen verwendet. 
sprechen. 

� 

Firma Otto Bohne ·Nachf., Berli1J, stellte hier verschiedene meteorologische 
Instrumente wie: Th e r m o-, Ba r o-, Hyd r o g r a phe n, Therm o-, Bar o-, 
Hyg r o m e t e r, H ö h e n m e ß b a r o m e t e r  a�s, die alle von der guten·Aus(ührung 

Die Firma R. Fu!ß, vorm. 7. G. Grei'ner jun, und Geißler, Steg/i'tß, stellte 
ebenfalls meteorologische Instrumente aus. 
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Die · Firma Goltz & BreutmmtJt, Drcsdm, stel l te e i n e  neue ph o tograph i sche 

Spiegel - H etlex-Kam c ra « � [  e 11 t o  r» in Verb i 1 1 <lu 1 1g  m i t  d e m  �likroskop zur Au f
n ahme lebender Pr tiparate aus. 

D i e  Firma E. Hartnack, Potsdam, stel l te L u p e n - �l. i k r o s k o p e  und fein

mechanische Nebenapparate aus . 

Die Firma W La111preclit. Göttziigm, stellte die  bekann ten m e t c  o r.o -
1 o g i s c h e n A p p a r a t e und W e t t e r t e l e g ra p h e n aus. 

Georg Roscmnii/kr, Dresden, hat n ebst versch iedenen A n  e m o m e t  e r  11 
auch m e t e o r o l o g i s c h e  I n s t r u m e n t e  ausgeste l lt. 

F :::,artorius, Vereinigte liVerkstiittm fiir wissmscltaftliclte fnstru11u:11te vott 
J< Sartorius, A. Bcc!.:cr uud l. Tt:sdo1pf, Göttiugm ,  stel l te d iesm al n ur A 11 a -
1 y s e n \\' a g c n u n d  G e  w i c h t e, J\I i k r o t  o n e u n d  T h e r m o s t a t e n aus. 

Außerdem stel l te in dieser Ausstel lu ngshal le  e ine Reihe von Firmen �l i k r o 
s k  o p e u n d  deren N e b e n a p p a r a t e und vi ele Firmen die für alle wissenschaft
l i chen Z" eige so wichtigen p h o t o  g r a p h i s c h e n A p p a r a t e aus,  von dene.u 
vie le  interessante T euigkeiten ze igten . 

Gan z  ab o-esondert von anderen Fi rmen und aussch l ießl ich für den Gcod:iten ::-. 
hat  sich die Firma F vf!eilaud, Lil'bmwerda, i n  d er Halle Nr. 53 placiert,  um 

hier i h re Erzeugnisse zur Schau zu bringen.  
Spezialität dieser Firma ist das kleine N ive lli erinst rum en t « 1 de a li> m i t  

fes tem Fern rohr u n d  Libel le ,  drei Stel lsch rauben u n d zusam menschiebbarem 

Stat iv. Das Fernrohr i st 20 cm lang , Objektivöffn ung 1 7  mm, 1 0 fache V er

größeru ng , Preis bloß 50 .Mark. 
Dasselbe ist wegen seiner ein fach en H andh ab ung für Zwecke des Bau meisters, 

Straßen-Bah nmeisters, Försters u n d  Schach tmeisters geeignet.  

Fig. 2. 

Außen.lern stellte die F irm a einen Zeichentisch • U 11 e r  r c i c h  ti> mit verdeckt 

lie�cnder Paral le lreißschien enführung und au fk l appbarer H eißschiene , der s i ch 

sehr le ich t i n  j ede Lage verstellen ließ, aus. Besonders eine gute Stan d festigkeit 
u nd bequeme Verstellbarkeit ist hervorzuheben. 

Erwähn t  sei der als Neuheit reklamierte verstellbare Sch reibtisch « W e eh s e h ,  
der das Arqeiten so\\·oh l  i n  sitzender als auch stehender Haltung gestattet u n d  
jeder Höhenlage angepaßt, absolut schreibsicher festgestel lt  werden kan n .  
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Meteorologie. 

In der Ausstel lungsh alle Nr. 1 3  hat die Un tergruppe « l\I e t  e o  r o 1 o g i e 
u n d  K l i m a t o l o g i e » den Besu chern ihre Instru m e n te un d  Apparate , sowe i t  
s i e  für d ie  Fragen d e r  Hygiene i n  Betracht  kommen, vorgeführt.  . 

Die für d i e  Erh al tung der Gesun dhe i t wi chtigen m e teorologischen Verh:U t

nisse \\'urden hier  durch zahlrei che Diagram me u n d  graphische Dars te l lu ngen 
veranschau li cht .  

Von den zur Best immung der m eteorologische n  Verh ältnisse nö t igen Instru
mente  u n d  Apparate waren fast a l le  durch komplette Exemp lare vertret en . 

Instrumente zur Bestim mung 

1 .  d e s  L u f t d r u c k e s, d e r  L u ft t e m p e r a t u r, d e r  L u f t f e u c h t i g

k e i t  haben die Firm en : Otto Bo/me, l/cr/111, R. l•iuß, S!t'giit::, W. La111p1 ec/d, 
Gütlillge11 , Großlte1 z. Priizi'sionsanstaltm Ilmenau (nur Normalbarometer u n d  
K on trabarom eter), Juks Riclianl, Paris (Meteorograph) , 

2. d e s N i e d e r s c h l a g e s  die Firm e n : C. !,� Casd/a & Comp. Ltd. , 
Lolll{on, R fueß, G. Lorenz, C/um11itz, ::;. i\ic!tard, P. !(�time, Chemnitz, 

3 .  d e r R i c h t u n g  u n d  S ni r k e . d e s W i n  <l e s  
u n d  d e s W i n d d r u c k e s  d ie  Fi rmen : C. F . Casd/q., 

R. Furß, :J. Richard, G. Rosemnii/lt'r, D1 csdm, Gebriida· 
Ru!tStmt, Götti11gcn,  P. Kiilme, 

4. d e r  1 n t e n s i t :i t u n d D a  u c r <l e s  S o  n n e n

s c h c i n  c s u n d  d e s T a g e s l i c h t e s  C. ;..: Crisdla, 

R. huß, J. Richard, 

j .  d e r n 1i c h t 1 i c h e n A u s  s t ra h l u n g Aktiebolagct 

J. L. Rose, Upsala, 

6 .  <l e r T e m p e ra t u r d c s E r d b o d e n s / lart
mmm , i; .h'mitlt A.- G„ Fra11k/11rt a. M., Kdm:!j'l St'iclts 
Ln11dis- H ictfn warte, DrC.Sdm, 

7 .  d e r T i e f e d e s  G r u n d w a s s e r s t a n d e s C. 
lornt:::, C/u:11111il:J, 

"" 8. <l e r  L u f t  e 1 e k t r i z i t ii t l. Caslag-11a, J 1 im, aus

gcstcll  t .  
Außerdem hat d ie  fra n zösische Firma 7. Ri'clmrd 

ei n ige speziel l e  I nstrumente  wie : A p p a r a t  z u r  B e s t  i m

m u n g d e s  W o  1 k e n g a n  g e s , d e r  S Ui r k e d e r  B e
\\' ö 1 k u n g ausgeste l l t . 

Endl ich  kam hier eine zieml ich vol ls fän dige Sam m 

l u n g  v o n  I nstrum en ten für m oderne m eteoro l ogisch e  Be
. obachtungen im Luftbal lon oder m i t  Hi lfe von Drachen 

u n d  Pi lote n  zur  Ausstel lung.  
Es sind I nst rumen te zur Bestimmung der Bewegun g  

des Luftfahrzeuges u n d  zur Erforschung. der höheren Luft
schichten. 

t 
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, ,  
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Die Firma 0. Bohne stel l te  A n e r o i d b a r o g r a p h e n  f ü r F r e i - u n d 
L e n k  b a 1 1  o n s, B a  1 1  o n a n  e r  o i d b a r  o m e t  e r, S t a t o s k o p e aus. 

R. Fueß stel l te aus : B a l l o n b a r o m e t e r  m i t  Skala bis 250 mm m i t  
Transportkasten , welcher s o  ei ngeri ch tet ist,  d a ß  das Instrument  auch während 
der Fahrt i n  dem K asten bleiben kann.  Auf der Rückseite ist der H olzkasten 
durchbrochen , sodaß von hin ten Licht auf die Quecksilberkuppe fal len kan n .  

A s p i r a t i o n s - P s y c h r o m e t e r  f ü r B a l l o n f a h r t e n  v o n P r o f e s s o r  
A ß m a n n .  Das Instrument  besitzt Z\rei feuchte, e in tro ckenes Thermometer und 
ein Haarhygrom eter. Die Aspiration der drei Therm ometer u n d  des Hygrometers 
erfolgt durch ein kräftiges Lau fwerk .  

B a  1 1  o n b a r  o g r a p h ,  ganz aus Alluminium, bis 8000 m H ö h e  benü tzbar, 

in starkem R i n d slederfutteral . 

Fi'g-. 4. 

W i n d d r u c k - u n d  W i n d r i c h t u n g s i n d i k a t o r e n  für Ballonhallen 
und Flugplätze. 

Di e Firma Bemltard Bunge, Berlin, h atte  einen schön gearb ei teten u n d  
zweckm �ißig konstrui erten T h  c o d o 1 i t z u r  V e r f  o 1 g u n g v o n  P i  1 o t b a 1 1  o n s ,  
D r a c h e n - R e g i s t r i e r a p p a r a t  n a c h  M a r w i n , B a l l o n - R e g i s t r i e r 
a p p a r a t  n a c h  A ß m a n n , P a p i e r - P i l o t und F ü l l w a g e  f ü r  G u m m i 
p i. l o t e n  ausgestell t .  

D e r  erwähnte Theodol i t  z u r  Ballonverfolgung besteht aus einem Drei fuß, 
der mit der Zen tralbüchse aus einem Stück gegossen ist und einen un teren An
satz m i t  Gewinde fü r die H erzschraube des Statives zur Befestigung des Instru
mentes trägt. Die Stel lschrauben ruhen au f Messingplatten , welche mittelst 
Schrauben an den unten kugelförmig endenden Stel lschrauben hängen. Die Büchse 
trägt e inen in  l 0 getei l ten Horizon talkreis aus Argen tan m i t  schrägem Lim bus 
von 1 20 mm Teilungsdu rchm esser . Die A l hi d ade hat  drei  u m  90° gegene inander 
versetzte No nien , die S Minuten angeben.  Ein . Nonius befindet  sich direkt u n ter  
dem Nonius d es Höhenkre ises, ein zweiter gegenüber dem stets i n  glei che r  
Höh e bleibenden Okular, während der dri t te seinen Platz zwischen den beide n  
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ersten hat.  Auf der Alhidade befindet sich ei ne zur Horizontalstellung dienende 
justi erbare D osenlibel le .  Ferner sind au f der Alhidade die  bei den Kippachsen 

träger befesti gt, \ve lch e i n  Deckellagern die  so rgfältig eingesch l iffen e  Fernrohr

achse tragen. Letztere ist mit  dem Pnsmenkasten des Fernrohres i n  e inem Stück 
R otguß gegossen . 

Das e i n e  Ende der Kippachse träg t den ebenfal ls 1 20 mm Teilungsdurch
messer habenden Höhenkreis mi t gl eich falls 1 °  Teilung. Das an dere Ende trägt 
einen Zahnkranz zur Vertikal ste l lung des Fernrohres un d das durch schnecken- · 

förmigen Schlitz zwangläufi g  bewegliche Okularroh r. Dieses enthält das j ustier
bare Fadenkreuz aus Koko nfäden u n d  das ebenfal ls durch Schn eckensch l itz ge
führte Okular. Die Horizontal- und Vertikal b ewegu ng des Fernroh res geschieht  
durch leich t ein- und ausrückbare S tahlschrauben, welche i n  am Hor izon talkreis , 

resp . an der K ippachse angesehraubte Zahnkränze ei ngrei fen u n d  durch geeig

nete Stahlfedern i n  ihrer  j eweil igen Lage geh alten werd en . 

Die Optik i s t  vorzügli cher  Qual i üit .  Die  durch das Obj ektiv von 40 mm 
freier Öffnung einfal lenden Lichtstrah len werden durch ein großes Prisma m ittelst 
zweimal iger to taler Reflexion u m  1' 80' '  abgelenkt und durch aberm al ige Abl enkung 
um 90° m i t telst eines kleineren Prismas i n  das Okular geführt.  Die  Vergrößerung 
ist ei ne  20 m a l ige . 

Zur Anvisierung des noch nahen Ballons ist ein gebrochenes Diopter an
gebrach t . Das Augen l o c h  d esse lben befindet sich d ich t iiber dem Okular, am 

En de ei nes in den Vcrtikalzahn kranz e ingeschraub ten · J<öhrchens. Auf dem Pris-

Fzg. 5. 
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m enknsten befindet · sich ein Spiegel , ,v_elcher· die optische Verbindung mit  einem 
an die Obj ektivfassung aiigeschraubten Fenster m i t  Pferdehaarkreuz h erstellt .  
Das Fenster trägt oben ein Korn, dessen zugehöriges Visier sich an der Spiegel
fassung befin det .  Letztgenannte Vorrichtung dient zur groben Ausrichtung des 

Fernrohres. 
Zu dem Instrumente gehört ein sehr stabiles Stativ aus Ebenholz.  (Fig. 5 . )  
D i e  Pilotballons dienen zur Bestim mung der Bewegungsrichtung und Ge

schwindigkeit der versch iedenen Atmosphärenschichten , deren Flug mit Ballon
theodolit verfolgt wird. 

. Mit dem horizontal aufgestel l ten Ballonth eodolit wird der Pilotballon in 
b estim mten Zeitintervallen verfolgt. Die Ablesungen werden notiert und die E n t
fernung E des Ballons aus Zeit,  resp. Höhe H und H öhenwinkel c n ach b ekan nter 
Formel : E = H cotg E b erechnet. 

Die Firma Gustav Hcyde, Dresdt·n, stel lte ebenfalls einen T h e o  d o 1 i t 
z u r  i\I e s s u n g  d e r  B e w e g u n g  e i n e s B a l l o n s  vo n einer Stel l e  an der 
Erdoberfläche und e in  F e r n r o h r  m i t  0 k u 1 a r m  i k r o m e t  e r  zur_ M essu ng der 
Entfernung eines Ballons aus. 

Der Theodol it  zur Verfolgung von Versuchsballons ist so konstruiert, wie 
der verbesserte Z a h n  k r e i s � T h e o  d o 1 i t für Vermessungsz\rccke. 

Die Beschreibung und Untersuchung dieses Zahnkreis -Theodol i ten ist in  
einem Aufsatze in  der Zeitschri ft für Vermessungswesen , Jah rg. 1 9 1 1 ,  Heft 1 6 , 
von Prof. Dr. ing. H u g e r s h o f f i n  Tharandt  enthal ten .  

Fig. 6. 
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kleine Abweichungen sind aus dem Bi lde ers.ichtlich . 
Der Theodolit wird als ein einfacher Theodolit gebaut. Der Hauptbestand

tei l ,  das Fernrohr, ist als ein gebrochenes Fernrohr konstruiert ; über dem Fern
rohre befindet sich ein gebrochenes Diopter zur raschen Anvisie!ung des Ballons. 
Die Stellschrauben werden auf die · mit Rinnen versehenen Unterlagsplättchen 
aufgestel l t .  -

Die zur Bestimmung d.er Erdbodentemperatur dienenden Instrumente sind 
sehr interessant und verdienen näher · beschrieben zu werden . 

Es sind elektrische F e rn  - T h e r m o m e t e r, die von · der Firma Hartmmm 
•f1 Braun, Frankfnrt a. M., für niedrige und hohe Temperaturen angefertigt werden 
und die sich für geophysikalische Zwecke sehr . gut eignen. . 

Als Thermometer dienen Platindrähte, deren elektrischer Widerstand von 
der Temperatur abhängt ; man mißt diesen Widerstand und erhält dadurch die 
Temperatur. Sechs solche Thetinometer · w'lirdei1 : i rt ,den Tiefen 5, 1 5 , 25 ,  l 00, 
200 und 300 CIJ; in die Erde versenkt, drei mit Ventilationseinrichtung versehene 
wurden an einem Mast 3, ·6 · und 9 Mete.r hoch befes'�igt. Zwei Apparate an der 
Schalttafel ir. der Halle ließen ' die ·ArilTaben 'sämtlicher 9 Thermometer ablesen. b . 

Nicht minder interessant ·war auch das von derselben Firma · ausgestellte 
. B a l l o n  th e r m  o m  e t e r. · 

• 1 

. , ,  . i. 

. f' · Luft 

Fig. 7. 
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Zwei ven til ierte Thermometer nach demselben Prinzip lassen die Temperatur 
an zwei bel iebigen Stellen über oder u n ter dem Korb e  eines Luftballons an einem 
Anzeigeinstrument im Korb abl esen .  Von dem im Gasraume des Ballons oder 
i m  Freien aufgehängten Thermometer führt ein biegsam es Kabel zum Anzeige
apparat in der Gondel ,  der eine beson dere Konstruktion u n d  Schaltung aufweist, 
i n folge deren die Temperaturanzeige ganz direkt und durchaus u n abhängig von 
Än d erungen des Meßstromes erfolgt. Die Einrichtung des Temperaturanzeigers 
gestattet ohne weit eres, diesen mit einem Registrierapp arat zu kombin ieren u n d  
n eben d e r  direkten A nzeige ein fortlaufendes Diagramm der Ballontemperatur 
h erzustel len . Die R egistri erapparate werden sowohl m i t  Trommel mit 1 2- od·er 
24 stündiger Um drehungsdauer und all e  30 Sekunden registrierend als auch mi t 
ablau fendem Papierstrei fen für m ehrtägige Gan gdauer des Ulmrerkes hergestel lt .  

Fig. 8. 
Fernerlbaut. d i C:Fi rm a Reg istrieri nstru m e n te zur glei chzei tigen Aufzeichn·ung 

m ehrerer l\:urven l i n ien i n  verschiedenen Farben au f ablaufendem Papi erstre i fe n .  
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Ein  von br. i,V. ��chmidt, vheu, �tusgestel! ter « \r a r  j o g r a p h » zur l\'fessung 
der raschen und kleinen Druckschwankungen i n  der Atmosphäre sei noch erwähnt .  

Es war  noch  eine A nzahl von  verschiedenen Instrumenten u n d  Apparaten 
in d ieser Ab tei lung ausgestell t ,  auf die wir n icht näher eingehen können . 

(Schluß folgt.) 

Erläuternde Bemerkungen . 
zu dem Gesetzentwurf über die Teilung von Katastralparzellen und 
die Verbücherung des Erwerbes von Liegenschaften geringen Wertes 

(Parzellenteilungsgesetz ) .  

Das Grundbuchswesen in  Oesterreich  h a t  dadurch, daß d i e  neuen Grundbücher im 
engen An sch lusse an den Grundsteuerkataster angelegt worden sind und der Grundsatz 
der Uebereinstimmung zwischen Grundbuch und Grundsteuerkataster als ein gesetz l iches 
Postulat der Grundbuchsführung aufgestel l t  worde'n ist, eine wesent li che Verbesserung 
gegenüber den früheren Grundbuchseinrichtungen erfahren. 

Die e rzielten Vorteil e  bestehen darin ,  daß die Grundbücher dermal eine verläß
l iche Auskunft über die Bestandteile der Grundbuchskörper gewähren, m ithin die Objekte, 
auf welche sich die erworbenen biicl1erlichen Rechte beziehen , deutlich ersehen lassen , 
und daß den Grundbiichern zugleich die Aufgabe zukommt, die Eigentumsrechte an d en 
einzelnen Grundbuchsobjekten übereinstimmend mit  den wirkl ichen Besitzverhältn issen 
darzustel len, was sowoh l den Bedürfnissen des privatrechtlichen Verkehres entsprechend 
Rechnung trägt, als  auch wegen der vielfachen Bezi ehungen ,  welche d en Realbesitz und 
d en Realverkehr im öffentlichen Leben erlangt h aben , im ütfen füchen Interesse ge
legen ist. 

Um den mit den neuen Grundbüchern in d ieser Hinsicht verbundenen Z weck zu 
erreichen, wurde durch das G esetz vom 23 .  Mai 1 8 8 3 ,  R.-G.-13 1 . Nr.  82, den Parteien 
die  Verpflichtung auferlegt, im Falle eingetretene r B esitzveränderungen fiir die Ordnung 
des G ru ndbuchsstandes Sorge zu tragen,  wozu die Parteien von dem Gerichte nötigen
fal l s  durch Geldstrafen zu verhalten sind . Zugleich wurden Bestimmungen erlassen, 
welch e bei Teilungen von Parzellen - abgesehen von gewissen regulären Konfigurati
onen der Trennstücke - zum Z we cke einer deutl ichen und genauen Darstel lung der 
Tei lungsffächen die Beibri ngung besonders qualifizierter, nämlich von Vermessungsbeamten 
des Katasters oder vo n autorisierten Privattechnikern verlaßter Si tuationsp läne vor
sch rei ben . 

Die Beobachtung d ieser gesetzlichen Vorsch riften ,  \\ eiche gegeniiber den frühe ren 
Zustiinden eine Erweiterung der Obliegenheiten der Parteien h insichtlich der Förml ich
keiten beim Erwerbe von G rund und Boden statu ieren , stößt . j edoch auf außerordentli che 
Schwierigkei ten . 

Die Verfassung der Erwerbungsurku nd.en und der G ru ndbuchsgesuche verursacht 
den Parteien erhebliche Kosten, welche bei klei neren Liegen schaften außer al lem Ver
hältnisse zu dem Werte des erworbenen G u tes stehen und namentlich in jenen Gegenden , 
in d enen ein l ebhafter Verkehr in k le in eren, geri ngwertigen Grnndstiicken h errscht , von 
der zumeist i n  dürftigen Verh;iltn issen lebenden län dl ichen und kleinsUidtischen Bevülke· 
rung als eine sehr harte Last empfunden werden . I n sbesondere abe r m acht das E rforder
nis des Situa tionsp lan es die grundbücherliche Durch führung . der Parzellenteilungeu iiber
aus kostspi elig, j a  in sehr vielen FLil len untunli.ch, da  die Vermessungsbeamten des 
1\: atasters, welche in  der Regel je für mehrere Bezirksgerichtssprengel bestimmt sind 
und die sich vor al lem den regel01äßiaen Evidenzhaltu ngsam tshandlungen als ihrer eigent· 
l i ehen Berufsaufgabe zu widmen h abe�, nur selten in der Lage sind ,  den Anforderungen 
der Parteien hinsichtl ich der Vornahme von G rundvermessu ngen und der Vert assung von 
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Teilungsplänen zu entsprechen und da auch die autorisier ten Privattechniker nur in 
verhältn ismäßig geringer Anzahl  vorhanden und i n  den einzeln en Ländern spärlich ver
teilt sind, so daß die Inanspruchnahme dieser Organe häufig entweder gar n icht oder 
nur mit ganz unverh1i.ltn ismäßigcn Auslagen erfolgen kan n . Von den autorisierten Privat
technikern belassen sich in erster Linie und fast ausschlie(3 l ich nur die behördlich 
autorisierten Zi vi lgeometer mit Vermessungen und mit der Verfassung von Tei lungs· 
pHinen . Nach der neuesten Standesliste gibt es in Oesterreich derzeit im ganzen 5 9 8  

behördlich autorisierte Z ivilgeometer . Ihre Vertei lung auf die einzelnen Bezirksgerichts
sprengel tut die folgende Tabelle dar. 

1 6 - ::: � � - ..... :s (!) ...c ...c r:: ..... .!:: ·-

� �  ..... (!) (!) ·-
· - 0 � Cl)  c - <lJ -e b.O � - CU 
10 ::: ·� � �  

K r o n l a n d  .c ... � � ..c:; CL> ·-,.o N  c:o .... "' 
t ::::: � �� .,,, � 'C = - �  - <U .c ·- .c .... r:: V> d <:J "' ·- "' .,,, :::: ... c :::: < <( ·-

1 II Böhmen 1 2 .J. G  1 20 
2 Bukowina 2 1  9 
3 Dalmatien 1 1 

4 Galizien . 9 7  5 3  

5 Kärnten 1 0  5 
6 Krain 4 3 

7 Küstenland 2 8  1 3  

8 Mlihren 5 1  2 5  

9 Niederösterreich 6 5  20") 
1 0  Oberösterreich 1 3 8. 

l 1 Salzburg 2 2 

1 2  Schlesien 9 6 

1 3  Steiermark 2 G  l 1 

1 4  Tirol und Vorarlberg ? �  � ;)  1 3  

1 Zusammen . . 1 1 5 9 8  1 2 8 9 

(!) 
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3 4  

1 8 7 
2 8 

3 1  

3 0  
1 7 9 
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I I *) Wien wird 
als ein Gerichts· 
bezirk gerechnet. 
In den Wiener 
Gemeinde-Bezir-
ken X, XI, Xll, 
XIV, XV, XVI 
und XX hat kein 
Geometer seinen 
Sitz. 

1 

Die geschi lderten mißiichen V erhältnisse haben zur Folge, daß die Bevölkerung, 
die ohnehin in m anchen Uindern und namentlich dort, wo das Grundbuchsinstitut l rüher 
sich n nr wen ig entwickelt oder gar nicht bestanden hat te, noch n icht zur vo llen Ueber
zeugung von der Notwendigkeit grundbücherlicher Eintragungen zur Erwerbung ding· 
l ichcr Rechte an G rund und Boden gelangt zu sein scheint, häufig in eine arge Ver
legenheit, in wahren Notstand gerät und hilflos dasteht. Entweder müssen beabsichtigte 
Real transaktionen unterbleiben oder aber die Parteien unter lassen , falls das Rechts
geschäft zustande kommt, in sehr vielen Fäl len dessen rechtzeitige grundbücherliche 
lJurchliihrung,  begniigen sich mit dem physischen Besitz der erworbenen Liegenschaften 
und schreiten, wenn sie überhaupt es zu veranlassen imstande sind, erst nach Jahren 
un ter dem Drucke gerichtlicher Aufforderungen und Geldstrafen an die · Verfassung der 
bei:iiglichen Dokumente, wobei sich i m  Fal le der Abwesenheit oder eingetretener Sinnes
iinderung der einen oder der �mderen Vertragspartei oder bei inzwischen verändertem 
G rundbuchsstand weitere Anstände ergeben . Ja, es ist sogar wegen der obwaltenden 
Schwierigkeiten betreff:> der Beschaffung von Situationsplänen vielfach üblich geworden.1 
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Parzellenteilungen, welche in Wirklichkeit nach physischen Anteilen vorgenommen wurden, 
in den Erwerbsurkunden und auch bei der grundbücherlichen Durchführung als i d e  e 1 1  e 
Grundteilungen zu behandeln , so daß bezüglich physisch getei lter Besitzkomplexe. fälsch
lith Miteigentumsverhältnisse pro indiviso konstruiert werden und sodann die Miteigen
tümer, denen in Wirklichkeit ein Recht an bestimmten abgeteilten Stiicken der betreffen
den Parzellen zusteht, grundbiicherlich über ideel le Anteile · der Parzelle verfügen, die
selben verpfänden und weiter veräußern. 

Wie das Justizministerium bei vielen Anlässen wahrzunehmen Gelegenheit hatte, 
ist die gesetzlich vorgeschriebene Uebereinstimmung der neuen Grundbücher mit dem 
tatsäc�lichen Besitzstande und mit dem Kataster noch bei weitem nicht herbeigeführt. 
Die großen Kosten, welche die grundbücherliche Eigentumslibertragung verursacht, und 
die Schwierigkeiten bei Beschaffung von Teilungsskizzen bi lden ohne Zweifel wesentl iche 
Hindernisse der Herstellung der: Ordnung im Grundbuchsstande. fo Galizien und der 
Bukowina erwei terte sich die Kluft zwischen den Grundbüchern vieler Gemeinden und 
zwischen dem tatsächl ichen Besitzstande und dem Kataster so sehr, daß umtassende 
){aßnahmen zur Berichtigung der Grundbücher getroffen werden mußten. (Gesetz vom 
1 1 .  Dezember 1 906, R.-G.-BI .  Nr. 246. )  

Die mißliche Lage, in welcher sich d ie  Parteien in  bezug auf  d.ie  ihnen gesetz
l ich auferlegte Pflicht zur Verbücherung eines jeden Erwerbes von Grund und Boden 
bei dem Bestande der obgedachten Verhältnisse befinden, hat in mehreren Landtagen 
wiederholt zu Erörterungen Anlaß gegeben und es wurden Resolutionen beschlossen, 
mit welchen eine Vereinfachung des Verfahre·ns und eine Ermäßig\lng der Kosten 1ür 
gnindbücherliche Eintragungen im Besitzstande bei Liegenschaften im Werte unter 600 
Kronen angestrebt wird . Auch im Abgeordnetenhause des Reichsrates wurden_ h ierüber 
wiederholt Deschwcrden vorgebracht und es wurde pie Regierung aufgefordert, �er 
Herstellung der Uebereinstimmung des Grundbuches �it dem Kataster bezüglich des 
Besitzstandes besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und behufs Beseitigung der vor
handenen Uebelstände die geeigneten Maßnahmen einzuleiten. 

Die Regierung kann sich der Notwendigkeit einer Abhi lfe nicht verschließen . 
Der gegenwärtige Zustand ist gewiß geeignet, vielfache Rechtsverwicklungen und Schädi
gungen der Parteien herbeizuführen und Besorgnisse wegen zahlreicher Grundbücher, 
deren Existenzfähigkeit in Frage gestel l t  wird, für die Zukunft einzuflößen. Es erscheint 
nach Ansicht der Regierung dringend geboten, im legislativen Wege entsprechende 
Maßnahmen zu treffen, wodurch jene Hindernisse, welche nach dem Gesagten dermal 
der gehörigen Benutzung der Grundbücher entgegenstehen , aus dem Wege . geschafft, 
sohin die Erreichung des gesetzl ich vorgezeichneten Zweckes, d ie Uebereinstimmung der 
Grundbücher mit dem Kataster und mit dem faktischen Besitzstande herzustellen und 
zu erha lten, bedeutend erleichtert und demnach· den Gerichten ermöglicht würde, die 
gesetzl iche Bestimmung wegen Verhaltung der Parteien zur Ordnungsherstellung im 
Grundbuche wirksamer zur Gel tung zu bringen . .. 

Die Regierung hat denn auch bereits wiederholt - zuerst in der XI . ,  zuletzt in  
der. XVIII .  Session des Reic11srates - einen Gesetzentwurf, betreffend die grundbücher- . 
liehe Teilung von Katastralparzellen, ferner die Zulässigkeit der gerichtlichen Aufnahme 
von Urkunden über die Erwerbung geringwertiger Liegenschaften eingebracht, der jedoch 
nie zur endgültigen parlamentarischen Ededigung gelangte. Der l etzte Entwurf wurde 
vom Herrenhause in der Sitzung vom Z � .  Juli 1 907  angenommen. , 

Da gegen die im Gesetzentwurfe enthaltenen Erleichterungen von verschiedenen 
Seiten Bedenken erhoben wurden , denen nicht jede Berechtigung abgesprochen · werden 
kann, wurde der Entwurf zum Teil umgearbeitet und im Jahre 1 909 in dieser um
gearbeiteten Form eingebracht. 

Da dieser Entwur! in der l etzten Session nicht erledigt wurde, wird er in unver
änderter Fassung neuerlich vorgelegt. 

Im Entwurfe werden folgende Mittel der Abhilte in Vorschlag gebracht : 
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1 .  Die Erweiterung des Kreises jener Organe, deren Plänen die Eignung zu
kommen soll, als Grundlage bücherlicher Parzellenteilungen zu dienen (Artikel I) ; 

2 .  die bedingte Zulassung einer v o r l ä u f i g e n  Durchführung einer Parzellen
teilung im Hauptbuche auf Grundlage einer einfacheren Situationsskizze ; das Provisorium 
soll währen bis zur Vorlage eines ordnungsmäßigen Teilungsplanes oder bis zum Ein
langen der durch den Katastralbeamten von Amts wegen zu vertassenden und dem 
Gerichte m itzuteilenden Teilungsskizze, auf Grund welcher sodann · die vorläufige grund-
bücherliche Teilung in eine definitive umgewandelt wird (Artikel I I  bis IV) ; . 

3 .  die bedingte Gestattung der Einleitung des in dem Gesetze vom 6 .  Februar · 
1 8 6 9 ,  R.-G.-Bl .  Nr. 1 8 , geregelten Aufforderungsverfahrens zum. Zwecke der lasten
freien Abtrennung eines Parzellenteiles auf Grundlage einer einfacheren Situationsskizze 
(Artikel V) ; 

4 .  die fakultative Berufung einiger Grundbuchsgerichte zur protokollarischen Auf
n ahme von Verträgen und Erklärungen über die Erwerbung von Liegenschaften im 
Werte von höchstens 200 Kronen (Artikel V I  bis VIII) und die kostenfreie Anfertigung 
der betreffenden Urkundenabschriften (Artikel XI), endlich 

5. die Ermächtigung der Gerichtshöfe erster Instanz zur protokollarischen Auf
nahme von Grundbuchsgesuchen , betreffend die obenerwähnten Liegenschaltserwerbungen 
(Artikel X). 

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken : 

Z u  A r t i k e l  1 .  
H insichtlich des Erfordernisses eines geometrischen Planes f ü r  die grundbücherliche 

Teilung einer Parzelle, wovon der § 1 des Gesetzes vom 2 3 .  Mai 1 8 8 3 ,  R.-G . -Bl .  
Nr. 82, h andelt, werden folgende Aenderungen vorgeschlagen : 

1 .  Infolge der strikten Anordnung, daß nur Pläne von Vermessungsbeamten des 
Katasters oder von autorisierten Privattechnikern die Grundlage biicherlicher Parzellen
teilungen bilden können, besteht die Notwendigkeit, sich dieser Funktionäre zur Ver
fassung der fraglichen Pläne zu bedienen, auch für diejenigen mit Bauangelegenheiten 
befaßten Behörden , welche selbst mit vollkommen geeigneten technischen Organen ver
sehen sind. Dies ist der Fall bei allen mit der V erwaltung des öffentlichen Bauwesens 
betrauten Staatsbehörden im Hinblick aut die für die Anstellung im .Staatsbaudienste 
geltenden Vorschritten ; ebenso bei den mit der Verwaltung des öffentlichen Bauwesens 
betrauten autonomen (Landes-, Bezirks-, Gemeinde-) Behörden , falls diese bei der An
stellung ihrer bautechnischen Organe sich in betreff der fachlichen Qualifikation der
selben n ach den für d ie Anstellung im Staatsbaudienste bestehenden V 01 schriften 
richten. 

Die Nötigung der gedachten Behörden, fremde Kräfte zur Ausführung technischer 
Arbeiten in Anspruch zu nehmen, die sie ebensogut durch eigene Organe besorgen 
können, ist sachlich nicht gerechtfertigt. Es empfiehlt sich dal1er, solchen Behörden die 
Möglichkeit zu bieten, sich beziiglich der in Betracht kommenden Teilungspläne von den 
Vermessungsbeamten und den autorisierten Privattechnikern unabhängig zu stellen, was 
sodann mittelbar auch den Privatparteien, die bei den betreffenden Grundteilungen be· 
te.iligt sind, zustatten kommt. Jedoch glaubt die Regierung . die Tabularfähigkeit auf 
jene von den bautechnischen Organen der Behörden herrührende Pläne beschränken zu 
sollen, die in dem amtlichen Wirkungskreise dieser Organe verfaßt worden sind . I n  
welcher Weise der Umstand, daß das behö1 dliche Organ den Plan im amtlichen Wir
kungskreise verfaßt hat, auf dem Plan e  zum Ausdrucke zu gelangen hat, wird mittels 
Ausfiihrungsverordnung zu bestimmen sein .  

Für die von Organen der autonomen Behörden angefertigten Pläne w ird die er· 
förderliche Qualifikation des Planverfassers entweder aus dem Organisationsstatute der 
betreffenden Behörde zu entnehmen oder aber besonders auszuweisen sein .  

Der zweite Absatz des § 1 soll die Regierung ermächtigen, durch Verordnung 
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den J(reis jener Organe noch weiter auszudehnen, deren Plänen die Eigung zur Durch· 
führung von Parzellenteilungen im Grundbuche zustehen soll. 

Außer den im ersten Absatze dieses Paragraphen, erwähnten, mit der Verwaltung 
des öffentlichen Bauwesens betrauten Aemtern gibt es noch eine Reihe anderer Behörden 
und Aemter, die über geodätisch genügend ausgebildete, zur Verfassung entsprechender 
Teilungspläne geeignete Beamte verfügen. Beispielsweise seien jene öffentlichen Bau
kommissionen erwähnt, welche zur Vollführung besonderer Baumifgaben größeren Stils 
bestellt sind (Flußregulierungskommissionen , Wiener Stadterweiterungskommission usw.), 
ferner die Staatsbahndirektionen , Geniedirektionen ,  Forst- und Domänendirektionen .  · 

Die Pläne, welche technisch geschulte Beamte solcher Behörden und Aemter 
innerhalb ihres amtlichen Wirkungskreises verfassen, sollen den von autorisierten Privat-
techqikern verfaßten Plänen gleichgestellt werden . . 

Neben dieser Erleichterung für öffentliche Aemter enthält der zweite Absatz 
jedoch auch noch eine Erleichterung für weitere Kreise. Es soll nämlich der Justiz· 
mini�ter ermächtigt werden, für solche Gerichtsbezirke, in welchen kein autorisierter 
Priv�ttechniker seinen Amtssitz hat, technische Organe, welche · die erforderliche Hoch
schulpildung haben, zur Verfassung solcher Pläne zu ermächtigen. Unter diese Bestim
mung fallen beispielsweise die Forsttechniker, die ·die Prüfung im Sinne der Verordnung 
des Ackerbaum in isteriums vom 6. Juli 1 893,  R.-G .-Bl . Nr. 1 1 8, mit Erfolg bestanden 
habep, und die behördlich autorisierten Bergbauingenieure. 

2 . Im § 1 ,  Absatz 1 ,  des Gesetzes vom 2 3 .  Mai 1 8 83 ;  R.-G .-Bl .  Nr. 82,  ist 
angeprdnet, daß der Teilungsplan von dem Vermessungsbeamten oder dem autorisierten 
Priv�ttechniker verfaßt und b e g 1 a u b i g t sein müsse. Der Ausdruck « Beglaubigung » 
(des Originalplanes) ist aber an sich unbestimmt und gewiß geeignet, Mißverständnisse 
hervqrzurufen. Gemeint ist darunter die Bestätigung des Planes rücksichtlich seiner 
Richjigkeit und insbesondere rücksichtlich der Einhal tu.ng der Fehlergrenze. · Bei dem 
Ums ande nun, als Absatz 3 des Gesetzes hinsichtlich der objektiven Erfordernisse des 
Planes auf die für die Evidenzhaltung des Katasters maßgebenden, durch Verordnung 
bekapntzugebenden Vorschriften verweist, erscheint die Statuierung des Erfordernisses 
der � Beglaubigung » im Gesetze selbst nicht erforderlich und wurde daher im vorliegen-. 
den Gesetzentwurfe übergangen . 

Ferner wurden in dem eben bezogenen Absatz 3 ,  da die daselbst dem Verord
nungswege vorbehaltenen Vorschriften über die Beschaffenheit des Planes bereits erlassen 
worden sind (Ministerialverordnung vom 7 .  Juli 1 8 90, R.-G.-BI. Nr . 1 4 9, und 9. Feb
ruar 1 907,  R.-G.-Bl. Nr. 2 9) die Worte « bekanntzugebenden » durch « erlassenen > 
(Vorschriften) ersetzt. ' 

3 .  Nach Absatz 4 des § 1 des Gesetzes vom 2 3 .  Mai 1 8 83 ;  R.-G.-BI.  Nr. 82,  
ist die  Partei dermal verpflichtet, dem Grundbuchsgerichte nebst dem Originale des 
Planes zwei beglaubigte stempelfreie Kopien , und zwar eine für die Urkundensammlung 
des Grundbuchsamtes, die andere für die Gebührenbemessungsbehörde vorzulegen .  Die 
der Gebührenbemessungsbehörde mitzuteilende Kopie i?t vorzugsweise für den Amts
gebraurh des Verm essungsbeamteh des . Katasters bestimmt und daher von der erwähnten 
Behörde an letzteren zu leiten . Mit der Justizministerialverordnung vom 2 7 .  September 
1 8 8 7 ,  V.-Bl.  Nr. 3 1 ,  wurden d ie Grundbuchsgerichte aus Zweckmäßigk_eitsrücksichten 
angewi esen , die im Grundbuche zur Durchführung gelangten Besitz· und Objektsverände· 
rungen dem Vermessungsbeamten fortan nicht durch das Gebührenbemessungsamt,. sondern 
durch unmittelbare Zusendung des bezügl ichen Grundbuchsbescheides mitzuteilen . Mit 
Rücksicht hierauf wäre nun anstatt der im Gesetze vorgeschriebenen Kopie des Plane� . .  
für die G e b ü h r e n b e m es s u n g s b e h ö' r d e  eine solche für den V e r m e s s u n g s· · 
b e a m t e n  d e s K a t a s t e rs zu fordern . 

In den Fällen aber, in denen die Grundbuchsamtsliandlung auf Grund e
.
i�e,s _. von 

dem Katasterevidenzhaltungsbeam.ten verfaßten Teilungsplanes · stattfinden soll, kommt in 
Betracht, daß s9lchen Plänen die .von diesem Beamten selbst ausgeführte Vermessung ' !, .  
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oder die Darstellung auf der Katastralmappe zugrunde l iegt. In solchen Fällen besteht 
n icht die Notwendigkeit, dem für die Zwecke der Evidenzhaltung des Katasters aus
zufertigenden Grundbuchsbescheide einen Plan beizuschließen und wäre daher behufs 
Ersparung der betreffenden Plankopie der Absatz 4 des § l des bezogenen Gesetzes 
dementsprechend abzuändern (§ 1 ,  Absatz 5 des Entwurfes) . 

Z u  A rt i k e 1 II b i s  IV. 

W�hrend der Artikel I des Entwurfes sich auf die grundbücherliche Teilung von 
Parzellen schlechtweg, nämlich auf die endgültige grundbücherliche Teilung bezieht, die 
allein i n  dem gegenwärtig geltenden Grundbuchsrechte vorgesehen ist ,  wird durch die 
Artikel II bis IV eine neue .Modalität grundbücherlicher Parzellenteilungen eingeführt 
und das diesfällige Verfahren geregelt. 

Soll in jenen Gerichtsbezirken, in denen sich kein behördlich autorisierter Privat
techniker befindet und somit der Partei außer dem Evidenzhaltungsbeamten des. Grund
steuerkatasters kein technisches Organ für die Verfassung ordnungsmäßiger Pläne über . 
Grundteilungen zur Verfügung steht, überhaupt eine wesentliche Erleichterung für die 
Parteien in betreff der Durchführung der Parzellenteilungen im Grundbuche geschaffen 
werden, so erübrigt wohl kaum etwas anderes, als einen Ausweg n ach der Richtung 
hin iu suchen, daf3 vorerst von der obligatorischen Beibringung eines gemäß . § 1 des 
Gesetzes vom 2 3 .  Mai 1 8 8 3 ,  R .-G . -B l . Nr. 82,  zu verfassenden ordentlichen Sih1ati
onsplanes abgesehen und es lür zulässig erklärt werde; die grundbücherliche Teilung 
einer Katastralparzelle auch mit Benutzung eines einfacheren Planes, jedoch nur als ein 
Provisorium durchzuführen , welch letzteres sp�iter, sobald dem Grundbuchsgerichte eine 
ordentliche Teilungsskizze zukommt , von Amts wegen in ein Definitivum umgewandelt 
wird . Die ordentliche Skizze hat der Vermessungsbeamte des Katasters nach gericht
l icher Verständigung von der vorl liufigen grundbücherlichen Parzellenteilung von · Amts 
wegen zu verfassen und dem Grundbuchsgerichte mitzuteilen . 

Das Bedürfnis nach solchen Erleichterungen macht sich besonders an Orten geltend, 
wo ein lebhafter Realitätenverkehr und eine rege Bautätigkeit besteht. Bei Bauführungen 
is.t der Bauherr oft sehr daran interessiert, daß die Baustelle von der Stammrealität 
abgetrennt und für sie eine eigene Grundbuchseinl!lge eröffnet wird , pevor · mit dem 
Bau begonnen wird,  und n icht selten hat die Beschaffung eines ordnungsmäßigen Teilungs
planes unliebsame Verzögerungen zur Folge. Solchen Schwierigkeiten soll die neue Be
stimmung begegnen . Sie ist bei der notorisch . nicht ausreichenden Zahl der behördl ich 
autorisierten Privattechn iker dringend notwendig. 

Bei d ieser vorläufigen Durchfiihrung der Teilung bleibt der Umfang sowohl des 
Trernistiickes als auch des erübrigenden Parzellenteiles insolange in Schwebe, bis er 
d'urch die ordentliche P lanskizze genau bestimmt wird. Es erfolgt die vorHi11fige grund
biicherliche Abschreibun g  des Trcnnstiickes im Hauptbuche mit der damit verbundenen 
Möglichkeit, an dem Trennstiicke als solchem sofort bücherliche Rechte, sei es durch 
Einverleibu'ng oder durch Vormerkung zu er langen und. zu diesem Behufe für das Trenn· 
stück eine neue Grun dbuchseinlage zu eröffnen oder es einem schon bestehenden G rundhuchs
kilrper zuzuschreiben .  Hierbei bleibt aber stets die Grundbuchsamtshandlung hinsichtlich 
der Darstellung des Trennstii ckes eine provisorische, mit der Maßgabe, daß die erwor
benen Rechte sich auf das Trennstück insoweit erstrecken , als es in der Natur besteht 
und nachtrliglich durch den ordentlichen Teilungsptan bestimmt \\•ird. 

Es wird auch kein H indernis bestehen , hinsichtlich des Trennstii ckes in toto 
weitere grimdbücherliche Verfügungen, ällenfalls durch Veräußerung oder Verpfändung· 
z u  treffen. Dies ist insbesondere dann von praktischer Bedeutung, wenn sich die be
treffenden Rechtsgeschäfte innerhalb lokaler Kreise abwickeln , wo die Beschaffenheit 
der zu verliußernden oder zu verpfändenden Liegenschaft ohnehin bekannt und dem 
Käufer oder GHiubiger nur daran liegt, aus· dem Grundbuche Aufschluß über den Bestand 
der Rechte seir es V-ertragsgenossen zu erlangen . 



Dagegen müssen während des P�ovisor-iums \�eitere Teilungen der geteilten P�rzelle 
im Grundbuche hintangehalten .werden, da sonst wegen der noch nicht geordneten 
früheren Teilung mißliche Verwicklungen und Zweifel hinsichtlich des Objektes der 
folgenden Teilungen entstehen könnten (Artikel IV des Entwurfes) . 

Für die vorläufige Durchführung der grundbiicherlichen Parzellenteilung wird eine 
leicht zu verfassende einfachere Situationsskizze erfordert, welche eine beiläufige Dar· 
stell�ng der Grundteilung gewährt. Der Evidenzhaltungsbeamte des -Katasters wird den 
ihm zugekommenen, mit einem Pare dieser Skizze belegten Grundbuchsbeschluß als eine 
Veränderungsanzeige nach den für dfo Katasterevidenzhaltung bestehenden Vorschriften 
zu bphandeln und mithin die örtliche Vermessung vorzunehme11 haben . Diese Vorschriften , 
insbesondere die Bestimmungen der §§ 1 9  und 23 des Ge$etzes vom 2 3 .  Mai 1 8 8 3 ,  
R.-G.-BI .  Nr. 8 3 ,  wonach bezüglich der angezeigten Veränderungen vom Evidenz
haltupgsbeamten die Erhebung zu pflegen und die Vermessung stets unter Intervention 
der farteien, eventuell der Anrainer und in deren Ermangel�ng im · Beisein zweier Ver
trauensmänner vorzunehmen ist, gewähren betreffs der Identität der in Frage kommenden · 
Grundteile und sohin auch betreffs des Umstandes, daß der vom Evidenzhaltungsbeamten 
iiber die Grundteilung verfaßte Plan das richtige Objekt darstelle, . hinreichende Be-
ruhigung. -

Da nach § 1 9  des Gesetzes vom 2 3 .  Mai 1 8 S 3 1  R.-G.-BI. Nr. S3 ,  der Evidenz· 
hatturgsbeamte die Erhebung der Veränderung und die ör�liche Vermessung in der 
nächsten, tür die Feldoperationen bestimmten Sommerperiode, das ist in der. Re6el in  
der �eit vom 1 .  Mai bis Ende Oktober, vorzunehmen hat  und dann erst in der darauf
folgenden Winter(Kanzlei)pcriode in die Lage kommt, die Teilungsskizie zu verfassen 
und pem Gerichte behufs lJmwandlung der vorläufigen grundbücherlichen Teilung in 
eine definitive mitzuteilen, so kann angenommen werden, daß seit der vorläufigen Grund
buch�arntshandlung bis zur definitiven Ordnu1g des Grundbuchsstandes in keinem Falle 
ein lfingerer als t t/7jähriger Zeitraum verstreichen werde. Während dieses Zeitraumes 
ist, Me schon erwähnt, der Grundbuchsverkehr in Ansehung der geteilten Liegenschaft 
keineswegs vollends gehemmt und es dürfte sich die durch den Schwebezustand verur- · 

sachte Beeinträchtigung des Publizitätsprinzipes im praktischqn Leben nicht als bedenk
lich darstellen. Immerhin ist es wünschenswert, daß die Teilungsskizze seitens des Ver· 
messµngsbeamten dem Grundbuchsgerichte tunlichst bald zukqmme und wurde daher im 
Artikel I I I ,  Absatz 2,  des Entwurfes dem Vermessungsbeamten zur Pflicht gemacht, 
dahin zu trachten , daß die Mitteilung der Skizze an das Gericht mit möglichster Be-
schleunigung erfolge. . 

Um übrigens für die Fälle einer plötzlich eintretenden Dringlichkeit Vorsorge zu 
treffen, wurde durch Absatz 4 des Artikels III ausdrücklich den Parteien die Möglich· 
keit gewahrt, in jedem beliebigen Zeitpunkte selbst einen ordentlichen · Plan dem Ge- . 
richte vorzulegen, um sofort die Umwandlung der vorHiufige� grundbücherlichen Teilung 
in eine definitive zu erwirken. Die Befürchtung, . daß diese l\1aßnahme die -VerHißlichkeit 
der Grundbuchsmappe beeintr1ichtigen könnte, ist .unbegrün�et, weil .die Einzeichnung 
in die Mappe erst nach Vermes! ung durch den Evidenzhaltung�geometer oder Beibringung · 

eines ordnungsmäßigen Situationsplanes durch die Partei vor�enommen werden sol l. . 
Die im Gesetzentwurfe vorgesehene vorläufige Durchfü�rung der grundbücherlichen 

Teilung von Parzellen hat in unserer Gesetzgebung bereits ihr Vorbild in der Bildung 
vorlfofiger Eisenbahnbuchein lagen nach dem - Gesetze vom 1 9 . Mai 1 8 7 4, R. -G.-Bl. 
Nr. 70, und zwar insofern, als die vorläufige Eisenb�hnbucheinlage in objektiver Be
ziehung sich lediglich auf eine die Richtung der Bahn �veranschaulichende Uebersichts· 
karte stiitzt, also . die zugehörigen Parzellen nicht ausweist, die Eisenbahn aber gleich
wohl bereits als ein verkehrsfähiges bücherliches Objekt behandelt wird und der Umfang 
der bücherlichen Einheit erst nachträglich zur Feststellung gelangt, worauf sodann die 
vorläufige Eisenbahnbucheinlage in. eine· definitive umgewandelt wird . · 

In bezug auf die Anwendung der Artikel II bis IV kommen die Größe und der 
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Wert der geteiten Parzelle oder der einzelnen Trennstücke nicht in Betracht, da  nach 
den bestehenden Verhältnissen die Uebelstände hinsichtlich der Beschaffung der Teilungs
pHine eine Abhilfe erheischen, ohne Unterschied, ob es sich um Grundstücke von kleinem 
oder großem Umfange oder Werte handelt. 1 

• 

Naheliegend ist die Frage, ob nicht, wenn schon bei Abgang eines ordantlichen Tei
ungsplanes ein Provisorium im Grundbuch geschaffen werdeu muß, hierfür eine neue Art 
bücherlicher Anmerkungen eingeführt und demnach die Teilung vorläufig durch bloße An
merkung des Gesuches in der betreffenden Grundbuchseinlage zum Ausdrucke gebracht 
werden sollte. Anstatt dieser Modalität glaubte die Regierung der im Entwurfe · vorge
sehenen Durchführung der Teilung den Vorzug geben zu sollen , weil nur im Falle der 
wirklichen Abschreibung dps Trennstückes dem Erwerber die sofortige bücherliche Dis
positionsbefugnis gesichert werden kann . 

Z u  A r t i k e l V. 
Für die Herstellung der Grundbuchsordnung bei Grundteilungen ist es wichtig, 

daß die Parteien in der Lage seien, das Trennstück ohne Uebertragung der auf der 
Stammrealität haftenden Tabularlasten abschreiben zu lassen . Dies ermpglicht das durch 
das Gesetz vom 6 .  Februar 1 869 ,  R .-G.-Bl . Nr. 1 8 , geregelte Aufforderungs- und 
Einspruchsverfahren, in welchem die Einwilligung d.es Tabulargläubi&ers zur l asten
freien Abschreibung des Trennstückes im Falle der Unterlassung des Einspruches an
genommen, eventuell bei Einspruchserhebung durch eine Erklärung des Gerichtes ersetzt 
wird. Nach § 4 des Gesetzes vom 6. Februar 1 8 69 muß das Trennstück in dem Ge
suche um Einleitung des Aufforderungsverfahrens genau, nötigenfalls purch Pläne oder 
)1appen bezeichnet sein .  Wiewohl die Gesetzesstelle n tihere Bestimmungen über die 
Fälle, in  denen es eines Planes oder einer !\foppe bedart, sowie über die Beschaffen
heit der geometrischen Darstellungen nicht enthiilt, werden die diesfäqigen Vorschriften 
des § 1 des Gesetzes vom 2 3 .  Mai 1 88 3 ,  R.-G.-Bl. Nr; 8 2 ,  mit Rücksicht auf den 
sachlichen Zusammenhang des durch diese Vorschriften abgeänderten 1 § 7 4 des allge· 
meinen Grundbuchsgesetzes und des Gesetzes vom 6 .  Februar 1 869,  insbesondere des 
§ 4 desselben, auch im Aufforderungsverfahren für die Bezeichnung .des Trennstückes 
als geltend angesehen. Hiernach ergeben sich nun die Schwierigkeiten welche hinsicht
lich der Beschaffung der durch § l des Gesetzes vom 2 3 .  �ai l 8 8 3 ,  R.-G.-Bl . Nr. 82 ,  
vorgeschriebenen Situatiopspläne bei · grundbücherlichen Abschreibungen bestehen, im  
gleichen Maße auch für die Anwendung des Aufforderungsverfahrens. 

Um in letzterer Beziehung eine Erleichterung zu gewähren , wird im Artikel V 
des Entwurfes unter Festhaltung an dem Erfordernisse der genauen . Bezeichnung des 
Trennstückes die Beibringung der im Artikel I I  gedachten einfacherep Situationsskizze 
für die Ein leitung des Aufforderungsverfahrens als genügend erklärt , \vofern das Trenn
stück aus der Skizze im Zusammenhalte mit dem Inhalte des Gesuc�es sich deutlich 
entnehmen läßt. H ierdurch dürfte wohl der Anforderung, daß die aufgeforderten Tabular
gläubiger in die Lage ge.c;etzt werden müssen , den Einfluß des Entfalls 'des Trennstückes 
auf die Sicherheit ihrer an dem Stammgute haftenden Forderungen zu peurteilen, immer
hin Rechnung getragen sein, zumal im allgemeinen schon die Daten �er Kulturgattung 
und des Flächeninhaltes ausreichen, um die Veranschlagung des Werte des Trennstückes 
zu ermöglichen. Bei der später zu bewerkstelligenden wirklichen Ab$chreibung obliegt 
es dem Grundbuchsgerichte, auf die Identität des lastenfrei abzuschreibenden Grundteiles 
mit demjenigen, bezüglich dessen da� Aufforderungsverfahren durchgeführt wurde, Be 
dacht zu nehmen, sei daß die lastenfreie Abschreibung nur erfolgen kanp , wofern betreffs 
der Identität des Trennstückes ein Zweifel nicht obwaltet. In der Praxis dürfte sich 
der Vorgang so gestalten : daß die um die Abschreibung einschreitel)de-Partei die im 
Aufforderungsverfahren angewandte Bezeichnung des Trennstiickes beibehalten und sich 
auf die bei Gericht bereits erliegende Situationsskizze berufen wird, wodurch jeder 
Zweifel über die Identität des Trennstückes beseitigt werden wUrde. 

.(Schluß folgt.) 
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des Triangulierungs- und Kalkulbureaus im Jahre 1912. 
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i .  B u d w e i s. Fortsetzung der Polygonalaufnahme. Obergeometer G. Po  1 z e r, 
D .  B u k o w sk y, Geometer G. M an d l  und M u r z a. 

2 .  C e r  o w n i k. Triangulierung und '.\1eßtischaufnahme. Oberg�ometer J. B ra n d  1 .  
3 .  F r e i w a 1 d a  u .  Fortsetzung der Polygonalaufnahme.  O�ergeonieter O . . W e i g e r t. 
4. H ö f 1  e i n  a. d. Thaya. Meßtischaufnahme. Obergeome�er F. W i n t e r, Geometer 

0. S u c h an e k .  . · 

5 .  l d r i a. Triangulierung. Obergeometer F. P r a x m a i e r. 
6 .  K r a k a u ·  U m  g e_ b u n g. Triangulierung und Fortsetzupg der Polygonalaufnahme. 

Obergeometer J. S t r o k a, S. R y b a r s k i, · V.. J o s t  und Geom�ter St. S k o r a. 
7. L a n d e s g r e n z e  K r a i n - S t e i e r m a r k .  Triangulierung und Detailaufnahme. 

Obergeometer F. J a s c h k e. · · 

8 .  L a n d e s g r e n z e  S t e i e r m a r k - K r o a t i e n . Grenzvermessung. Obergeometer 
J. W a s s e r ab. 

9 .  W a 1 1 . - M e s  e r  i t s c h .  Fortsetzung der Polygonalaufnahme. Obergeometer. J. V l {li: i l , Geometer Z w o l s k y. 
1 0. O d e r fu r t .  Triangulierung und Polygonalaufnahme, Geometer K. H au s n e r. 
1 1 . S t e r n b e r g. Triangulierung und Polyg�nalat.i.fnahme. Obergeometer A. S ta r e  k, 

Georpeter G. S t e l z m ü l l e r. 1 

Literaturbericht. 
2. 1'}"eue Bücher. 

Zur Besprechung sind der Redaktion nachstehende Werke zugekommen : 
Ing. Dr. H .  L ö s c h n e r : Trianguliernng einer Stadt. Berlin, P. Parey, 1 9 1 2 .  · 

Dr. E .  H e l l e b r an d : Ueber die günstigste Gewichtsverteilung bei trigonometrischen 
Punktbest immungen . Kaiser! . Akademie der Wissenschaften, Wien 1 9 1 2 . 

3. Zeitschriftenschau. 
A l l g e m e i n e  V e r m e s s u n g s - N a c h r i c h t e n : 

Nr. 1 6 .  Empfiehlt es sich, die Koordinatenberechnung · über das Messungsliniennetz hinaus 
weiter zu führen , dergestalt, daß auch für jeden Grenzpunkt die Koordinaten 
berechnet werden ? (Zum Preisausschreiben 1 9 1 1 . ) (Fortsetzung.) (II .  Preis.) 

Nr. 1 8 . Empfiehlt es sich, die Koordinatenberechnung über das Messungsliniennetz hinaus 
weiter zu führen , .dergestalt, daß auch für jeden Gr�nzpunkt die Koordinaten 
berechnet werden ? (Zum Preisausschreiben 1 9 1 1 .  I I I .  Preis.) - L e i s  k e :  
Erbbaurecht und · Realkredit. 

· 

Nr. 1 9. Prüfungsordnung für Eisenbahnlandmesser und technis�he Bureauassistenten. 
E m e 1 i u s : Preußische · und deutsche Vermessungsbeamte. 

Nr. 20.  U u h r :  Noch etwas über ältere Karten und Bussolenazimute. 

Nr. 8 .  
D e r M e c h a n i k e r :· 

H a l k o w
.
i c h :  

folgt.) 
Geschichte und Theorie der Rechenmaschinen. (Fortsetzung 

Nr. 9. S t  i g 1 e r :  Das Binokularphotometer. -
der Rechenmaschinen. (Schluß folgt. )  

H a  1 k o w i c h :  Geschichte ·und Theorie 
J 
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Dr.  A .  P e t e r m a n n's M i t t e i l u n g e n  a u s  J u s t u s  P e r t h e s ' G e o g r a p h i
s c h e r  A n s t a l t. 

.M ai -Heft. S e  y t e r  t lt : Die G l i ederu n g  der Erdtei le .  - W e g e n  e r :  Die Entstehung 
der Kontinente .  (Sch luß  folgt . )  - K o c h :  Die gep lante d��nische Expedition 
nach Königin Luise· Land und quer über das I n landeis Nordgrünlands 1 9 1 2/ J 3 .  

\[ i t t -e i l u n g e n  d e r  k .  k .  G e o g r a p h i s c h e n G e s e l l s c h a f t i n  W i e n : 

Nr.  -l .  S i e g e r :  Zum H istorischen A tlas der österreichischen Alpen ländcr.  

:\1 i t t e i 1 u 1 1  g e 11 d e s W ii r t t e rn b c r g i s c h e n G e o m e t e r v e r e i n e s : 

Nr.  4 .  L i n k e n h c i 1 :  Internat ional e Baufach-Ausstel lung Leipzig 1 9 1 3 . - Vermessungs
techniker.  -- S c h w a r z : Vermessungstechniker und Titel frage. 

S c h w e i z e r i s c h e G e u m c t e r · Z e i t u n g :  

Nr.  5 .  Protokoll der X I .  Hauptversammlung des Schweiz .  Geometervereines . - B u f f a  t :  
Determination de l ' al tidude du reperc de J a  Pierre d u  Ni ton , R PN ,  au-dessus 
du niveau de la mer. - B e c k e r :  Nouve\les ex igences du levc de terrai11 , 
de la topographie de la cartographie .  ( F in . ) 

Z e i t s c h r i ft d e r  b e h .  a u t . Z i v i l - G e o m e t e r  i n  Ö s t e r r e i c h : 

Folge 5 .  H ä r t e l : Ein Beitrag zu r Dreitei lung des Winkels. - Vorgang be_i Einleitun g  
von Neuvermessungen . 

Z e i t s c h r i f t d e s  R h e i n i s c h - W e s t f �i l i s c h e n L a n d m e s s e r - V e r e i n e s :  

Heft 4 .  Einhei tl iches G rundstiick. - L ü d e  m a n  11 - L e n 11 c p : Der n epe l{echenschichcr 
nach Schulze. - L ü d

.
e �l <t n n :  Z ustandekomme.n un� l

.
kdeurun� der �o�· dem 

l nk raft treten des Fluchtl111 1c11 gcsetzes vom 2 .  JulL 1 8 7 ::i 111 dem lmksrhe 1 11 1schc11 
Teile der Rheinprovinz aufgestel lten Bebauungspläne.  

Z e i t s c h r i f t  d e s  V e r e i n e s d e r  H ö h e r e n  B a y e r i s c h e n  V c r m. - B e a m t c n : 

N r .  3 .  S c h m i t t :  Die Feststellung des Eigen tums an Wegen . 

z c" i t s c h r i f t rn r I II s t r ll m e II t e n k u II d e : 
:\färz-Heft .  K 1 i n  g a t s c h :  Ueber Fadendi stanzmesser mit  Zwischen linse. 

Z e i t s c h r i f t f ü r V e r m e s s u n g s w e s e n : 

Heft J 2 .  H o  h c n n e r :  Ueber das Wild' sche b iachsi ale Fernrohr. - L ii d e m  a n  n : Die 
Quadratglastafel ron Koschw itz . - 0 t t s e n :  Neue Bestimmungen über die 
A usb i ldung der Feldmesser in Elsaß- Lothringen . - Ans neueren Entscheidungen 
des Oberverwaltungsgerichtes. (Sch l uß . ) - G �i d e  k e :  Bericht über d ie  zehnte 
Hauptversammlung des Vereines der Vermessungsbeamten der Preußischen Land
,,· i r tschaftlichen Verwaltung. (Schluß.)  

H eft 1 3 . H u g e r  s h o f f :  Die W i ld-Zeiß ' schen N ivellierinstrumente i n  ihrer neuesten 
Form . - Der Boden als W i rtschaftsfaktor. (Fortsetzung folgt . )  - Die Ein
richtung von Wasserbiichern. - H a m m e r : Fac i1ausb i ldung und Z weiklassen· 
system. - S c  h w e w i o r :  Das bevorstehende �foorschutzgesetz .  

Heft 1 4 . Ueber N i vel lemcp tsgewichte. (Fortsetzung folgt .) - S t e p p e s : Fachausb il dun g 
und Zweiklassensystem .  (Fortsetzung folgt.)  - D ro 1 s h a g e n  : Ueber Ko lonia l

vermessun gen . - S c  h w e w i o r :  Geodäsie und verwandte Gebiete an l deutschen 
Universitäten , Technischen und Fach-Hochschulen . · 

Heft 1 5 .  Uebcr Nivellementsgewichte. (Sch l uß . ) - Der Boden als W irtschaftsfaktor. 
(Fortsetzung folgt.) - S t e p p e s : Fachausbildun g  und Zweik l assensystem. -

L ü d e m  a n  n :  Vergrößerun g der Generalstab5karte11 . )  
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Vere ins- und Personalnach r ichten .  
1 .  Vereinsangelegenheiten. 

Bericht ü ber die Landesversam mlung des Zweigvereines für 
Tirol und Vorarlberg. Der Zweigverein für Tirol und Vorarlberg hielt seine ordent 
liche Jahresversammlung am 2 1 .  Apri l  i n  Innsbruck und  am 2 8 .  April 1 9 1 2  i n  Trient ab. 
Jn Innsbruck führte den Vorsitz Herr Obergeometer F. M e l an s c h e k, in Trient Herr 
Obergeometer J. C h i  e s  a. Die Versammlungsleiter begrüßten die erschienenen Mitglieder, 
gedachten des unerwarteten Hinscheidens des Herrn Oberinspektors B u s c h e  k und Herrn 
Obergeometers P a o l e t t o  und forderten die Anwesenden aut, sich zum Zeichen der. 
Trauer von den Sitzen zu erheben . 

Die Vertreter des Vereines bei der Hauptversammlung in Wien am l 0 .  Dezember 1 9 1 1 ,  
Herr Obergeometer G. T o n e  t t a und Geometer R. M a r t i n , berichteten eingehend über 
die in Wien unternommenen Schritte zur Besserstellung der schlechten materiellen Lage 
der Vermessungsbeamten in Tirol und Vorarlberg. 

Bezüglich eines Beitrages zur Sanierung der Zentralkassa schlägt Herr Ober· 
geometer J i 1 e k vor, durch freiwillige Spenden in beliebiger Höhe, welche an den 
Landeskassier zu senden wären, diese Aktion zu fördern . 

H ierauf wurde iiber die notwendige Statutenänderung des Zweigvereines disputiert 
und schließlich der Antrag M a r t i n , die Landesversammlung für den nördlichen und 
südlichen Teil Tirols getrennt abzuhalten, angenommen. In Hinkunft hätten somit zwei 
Versammlungen stattzufinden mit einem Intervall von wenigstens 1 4  Tagen . Um eine 
einheitliche Arbeit zu ermöglichen, soll ein Delegierter Nord- resp. Südtirols auch an 
der anderen Versammlung teilnehmen, um die gefaßten Beschlüsse zu überbringen . Die 
Notwendigkeit dieser Doppelversammlungen ist bedingt durch die große Entfernung der 
Wohnsitze der Mitglieder, da es sonst durch die großen Reisekosten den meisten M it
gliedern unmöglich wäre, an einer Versammlung des Vereines teilzunehmen, eine nati
onale Trennung darf durch diese Teilung nicht herbeigeführt werden . 

Kassier Geometer M a r t i n  erstattete dann den Kassabericht, demzufolge der Zweig
verein derzeit ein Vermögen von 1 3 1  /( 3 9  lt besitzt. Als Rechnungsprüfer fungierten 
die Herren J i 1 e k und H o  1 i k und anerkannten die große Mühewaltung des Säckel
wartes. Herr Obergeometer J i 1 e k konstatiert, daß die Vereinskassa stark in Anspruch 
genommen wurde und ersucht die Delegierten, ·bei Reisen in Vereinsangelegenheiten mit 
der größten Sparsamkeit vorzugehen und nicht mehr zu verrechnen , als die wirklichen 
Auslagen betragen ; . es seien auch solche Reisen auf das unumgänglichste Maß zu be
schränken . Herr Obergeometer J i 1 e k beantragt, den Delegierten bei der Hauptversamm
lung in Wien, besonders Herrn Obergeometer Guido T o n e  t t a für ihre Bemühungen 
den wärmsten Dank auszusprechen, was durch Erheben von den Sitzen geschieht. 

H ierauf wurde zur Neuwahl der Delegierten und der Vereinsleitung geschritten.  
I n  Innsbruck waren 1 3  Mitglieder persön lich und _ 9 Mitglieder durch Vollinacht ver
t reten, in Trient waren 1 6  .Yl itg lieder anwesend .  

Gewählt wurden Geometer M a r t i n  als Obmann, Obergeometer T o n e t t a  als 
Obmannstel lvertreter, Eleve Z a n k  e r  als Schriftführer, Obergeometer F i s c h  e r  und 
Geometer G ig 1 i a n  i als Ersatzmänner. Nachdem der zuerst als Kassier gewlihlte Geo· 
meter M a r i  o t ti erkHiren ließ, daß er die Wahl n icht annehmen könne, so wurde an 
seiner statt Eleve A n  e s  i Anselmo gewnhlt. Obergeometer J i 1 e k sprach der alten Vereins
l eitung den besten Dank aus und hob deren rührige Vereinstätigkeit hervor. Unter ihr 
hat der Verein seine Mitgliederzahl von 

·32  auf 5 2  erhöht. Dies wird von den Ver
sammlungen beifällig aufgenommen. Obergeometer M e 1 a n s  c h e k bedauert, daß die Vereins
idee noch immer nicht durchgedrungen sei und nicht alle Vermessungsbeamten dem Vereine 
angehören, wo derselbe sich doch stets für die Geometer einsetzt und schon so - manches 
erwirkte. 
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Zum Punkt Eventuelles der 'ragesordnung weist Eleve Z a n k e r  auf die traurige 
Lage der Eleven n amentlich in Tirol h in .  Seit drei Jahren sei allj lihrlich nur eine Er
nennung erfolgt, wiewohl es in Tirol nun fast 30 Eleven gebe, von welchen 8 heuer 
das vierte Dienstj ahr vollenden . Nach längerer Debatte bringt Eleve Z a n k e  r den 
Antrag vor, welcher von Obergeometer M e 1 a n s  c h e k befürwortet wird, daß der Verein 
eine Eingabe der Eleven Tirols der k. k. Finanzlandesdirektion überreicht, in  welcher 
gebeten wird, die jetzigen ungünstigen AvancementsverMiltnisse der Eleven zu verbessern . 
D ieser Antrag wurde angenommen. 

Geometer S c h w e i g  g 1 beantragt, den technischen Hochschulen Warnungen vor 
dem geodätischen Studium zugehen zu lassen , da bei den gegenw1irtigen schlechten Aus

. s ichten der Eleven n iemandem die Wahl  dieses Faches angeraten werden könne.  Eleve 
D o 1 e s c h e 1  setzt hinzu, daß beim Eintr i t t  in den Staatsdienst die jetzt erforderliche 
Staatsprüfung auch verlangt werde. Beide Anträge werden angenommen . 

Obergeometer J i 1 e k stellt den Antrag, für eventuelle Fälle (Kranzspenden u .  dgl . )  
einen Reservefond zu  schaffen , u .  zw .  solle jedes Mitglied m i t  Ausnahme der  Eleven 
mit dem Mi tgliedsbeitrag l K lür diesen Zweck dem Landeskassier einsenden . Bei seiner 
Anfrage, ob auch den Frauen von Kollegen eine Kranzspende seitens des Vereines ge
widmet werden solle, erz ielte die Abstimmung ein negatives Resultat .  Der in  Trient 
angenommene Ab1inderungsantrag, « die  Eleven mögen für diesen Zweck einen Beitrag 
von 5 0 lt leisten » ,  wurde auf die Tagesordnung der Versammlung für das Jahr 1 9 1  3 
gesetzt .  

I n  Trient wurde an die Vereinsleitung die Aufforderung gerichtet, s ich mit einer 
Eingabe an die k .  k .  Finanzlandesdirektion zu wenden mit  der Bitte um Erleichterung 
der Privatvermessungen, da durch den M an gel an Technikern die Durchführungen von 
Grundteilungen etc. im Grundbuche große Verzögerungen erleiden . 

Nach der Absendung von Telegrammen an den Herrn Vizepräsidenten und Finanz
landesdirektor Gustav S c h ö d l , Herrn Hofrat P e n z, Herrn Oberfinanuat v .  E g h e n  
und Dankesworten an die Versammlungsteilnehmer wurden die Versammlungen geschlossen . 

R . .M a r t i n , Obmann .  

2. Erledigte Dienststellen. 
Mehrere Dienstposten bei 'der Evidenzhaltung des Grundsteuer

katasters mit dem Standorte in In nsbruck, Trient; Schwaz oder m it 
einem anderen Standorte in Tirol und Vorarlberg, eventuel l mehrere 
Stellen eines E v i d e n z h a l t u n g s g e o m e t e r s  I I .  Klasse in der XI . Rangsklasse mit den 
systemmäßigen Bezügen . 

Evidenzhaltungsbeamte, welche die Versetzung i n  gleicher Eigenschaft an einen 
der obigen oder an einen anderen D ienstort in Tirol und Vorarlberg anstreben . sowie 
die Bewerber um die Stelle eines Evidenzhaltungsgeometers 1 f .  Klasse haben ihre Gesuche 
unter Nachweisung der vorgeschriebenen Erfordernisse und der Sprachkenntnisse b i 11 11 e n 
v i e r  W o  e h e  n beim Pr1isidium der Finanzlandesdi rektion in Innsbruck: einzubringen.  

( Not izenlilatt F.-:\1 . YOm 1 1 .  �lai ! 0 1 2.) 

3. Personalien. 
Hochschulnachricht. Seine k. u. k. Apostolische Majesfät haben mit Al ler

höchster Entschließung vom 2 8 .  April  1 9 1 2  dem ordentlichen Professor an der k. k .  
Techn ischen Hochschule  i n  Wien Eduard D o 1 e z a 1  taxfrei den Titel und  Charakter 
eines Hofrates a llergnädigst zu verleihen geruht .  
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Staatsprüfung an dem Kurse zur Heranbildung von Vermes
su ngsgeometern an der k. k. Technischen Ho chschule in Wien. Im 
Mai-Termin 1 9 1 2  haben diese Staatsprüfung mit Erfolg folgende Herren abgelegt : F a  r -
f o g l i a Johann , L ö w e n b e r g  Ferdinand, L ü t g e Wilhelin, P 1 a n  k Wilhelm, R e i t  z e r  
Josef und R e s c h  1 Franz .  

Staatsprüfung an der k.  k. Technischen Hochschule in Graz. 
Bei der im April d .  J .  abgehaltehen Staatsprüfung an dem Kurse zur Heranbildung von 
Vermessungsbeamten wurden die Herren B l a s  c h i  t z · Karl, F a b i a n  c i c Franz, 
G h e o  r g h i e  ff Krum. und J u r  c i c h  Rudolf für befähigt erklärt. 

Beförderu ngen. Die k .  k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters hat mit 
3 .  i\1 ai 1 9 1 2  nachstehende Evidenzhaltimgs-Geometer I. Klasse zu Evidenzhaltungs· Ober
geometern I I .  Klasse (IX. Rangsklasse) ernannt : D z i e w a n s k i Adam, G i s m a n  n 
Eduard, L a n g  Leo, F a b i a n  Franz, L o r e n z  August, N a  v r a t  i l Gottlieb, B e r g  
Paul,  C h  r Z  Ferdinand, N i  n o 1 Adolf, C e  rn y Josef, H o c h w a l  1 n e r  Johann, 13 r a n d 1  
Johann .  

· Zu Evidenzhaltungs·Geometern I I .  Klasse (XI. Rangsklasse) wurden befördert d ie  
Evidenzhal t ungs-Eleven : Am 26 .  März 1 9 1 2 :  L e g o  Karl fii r Waidhofen a. Th„ N. -Oe. ; 
am 2 7 .  März 1 9 1 2 : E c c h e 1 i Titus für Montana, T o n  o n Roman für Parenzo, 13 r i n  -
s e k Stanislaus fü r Castelnuovo, G a s  p a r d o Karl für Albona, Kiisten land, und am 
30.  März 1 9 1 2 : S i g o r a  Ferdinand für Wels,  0.-0e. 

Probeweise Versehung der Agenden eines Ueberwachungsorganes in Ober
österreich : 

Evidenzhal tung-Obergeometer 1 .  Klasse (VIII .  Rangsklasse) H a r t i g Rupert . 
Beurlaubung auf ein Jahr gegen Karenz der Gebiihren : Evidenzhaltungs-Ober

geometer S u e n g  Alois aus Anlaß der Betrauung mit der Funktion eines Landesgeometers 
in \1 iederösterreich . 

Dienstverzicht. Evidenzhaltungs-Geometer I I .  Klasse P a  u I e t  i g Johann und 
die Eleven K r ä m e r  Fel ix  und E n g e l  Walter. 

Enthebung vom Dienste. Eleve W e n  z e  1 Rudolf. 
Aufnahme von Eleven. 

M e d y n s k i  Johann Stanislaus ( 1 8 8 9) mit 2 7 .  Februar 1 9 1 2 , Zbaraz ,  Galizien . 
G a r l i n s k i  Heinrich Wilhelm ( 1 8 9 0) mit 29 .  Februar 1 9 1 2 , Zywiec 1 ,  Galizien . 
N a d a l i  Rafael  ( 1 8 9 0) mit 1 0 . März 1 9 1 2 , Görz I, Küsten land . 
S m  i g i e 1 s k i Karl Josef ( 1 89 1 )  mit 26 .  März 1 9 1 2 , D�mbrowa, Galizien . 
S 1 a s y s z y n  Josef ( 1 8 7 8) mit 20. April 1 9 1 2 , Lemberg J ,  Galizien . 
L a t o n  Karl ( 1 8 8 9) mit  2 5 .  April 1 9 1 2, Lezaysk,  Galizien . 
K u f r a s a  Stanislaus ( I S 89) mit 2 6 .  April 1 9 1 2 , Rzez6'Y I ,  Gal izien . 
� l a y e r  Otto ( 1 8 8 8) mit 2 7 .  April 1 9 1 2 , Linz, 0. -0e. 

Uebersetzu ngen. 
Die .Evidenzhaltungs-Geometer 1. K lasse : 

K o c h  Rudolf nach Cles, G .-A. 
F u s s e n e g e r  Ulrich nach Primiero. 
K o p e c k  y Karl nach Zborow. 
B e  d n a r Bogumil  nach Sniatyn.  
v.  G r i s o g  o n o Peter Maria nach Zaravecchia. 

Die Evidenzhaltungs-Geometer fl .  Klasse : 
W o  j e  w 6 d k a Ignaz nach :,niatyn . 
R r e ß n i t z Heinrich nach Czernowitz. 
B a  1 k a Franz nach Zastavna, G . -A. 
F i s c h b a c h  �fon isch nach Zastavna, G.-A.  
K r  e j c a  r Bogumil nach Zastavna, G.-A.  
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Die Evidenzhaltungs-Eleven : 
K a d i  u n i  g Emil nach Loitsch. · 

B i r k e !  Josef nach Cles I I .  
P a n  ad  a Angelius nach Innsbruck II .  
?11 o s c h Leopold nach Borgo . 
Z o t t i Ludwig nach Mezolombardo. 
1\1 a c h  a c e k 'Anton nach Blansko . 
F e j l e k  J :uoslav nach Znaim 1 .  
N e  k o 1 a Rudolf nach Znaim I I .  
G u r  s k Stanislaus nach Limanowa. 
P e c Peter nach Grybow. 
C z e c h o w i c z  Gregor nach Zaleszyki .  
T a  1 e n t .Marian nach Kalwarya. 
W i n  n i k o w Alexander nach Kozowa. 
D u m a  Michael n ach Sokal. 
K u  k 1 a Johann nach Kalwarya. 
�'1 1 y i1 s k i Josef nach Komarno.  

Einberufu ng in das Triangulierungs- 1111<l Kalkü lbureau : Der Evidenzhallungs· 
Obergeometer I I .  Klasse J o s t Valerian und die Evidenzhaltungs-Geometer l .  Klasse 
S k ü r a Stefan und M u r  d z a Ladislaus. 

Betrauung mit der Substitution neuer Vermessung:>bezirke : Evidenzhal tungs· 
Geometer I I .  Klasse R a  i m  a n  11 Josef tiir Königsaal ; Evidenzhaltungs-Eleve C a p e  k 
Anton für Horitz ; Evidenzhaltungs-Eleve C e  m u s Johann fü r Sobeslau . 

Pensionierungen. Ev idenzhaltungs-Obergeometer S a f r a n e  k Heinrich und 
Evidenzhaltungs-Geometer 1. Klasse B e  1 1  u s s i c h �1arian. 

Gestorben. Evidenzhaltungs-Geometer J .  Klasse H u· d y Karl. 
Personalveränderungen im Stande der Evidenzhaltungsbeamten 

in Bosnien und Herzegowina. 
Zum Evidenzhaltungs-Inspektor bei der Landesregierung der Evidenzhaltungs-Ober

geometer 1. Klasse V a c e k Josef. 
Zum Evidenzhaltungs-Obergeometer I .  Klasse (VI I L  D. -KI . )  der Evidenzhaltungs· 

Obergeometer der IX. Rangsklasse S i e  t s k i Stanislaus . 
. Zu Evidenzhaltungs-Obergeometern der I X. D . -K I .  die Evidenzhaltungs-Geometer 

K o n e t i c I van, D e m i c Cedomil  und W i e s 11 e r  Franz. 
Zu Evidenzhaltungs-Geornetern der X .  D.-KI. die E°videnzhaltungs-E l even der 

XI. D.-KI. K r a t o c h w i l l · Karl, S t r u m i n s k i  Josef, G a n s  Richard, v. G r i s o g o n o  
Bernhard und T r a w n i k Josef. 

Zu Evidenzhaltungs-Eleven der XL D.-KI .  d ie adjutierten Eleven M a r k  o ,. i c 
Swintislav ,  T e s a n o v i c DuS::in, S l a d o j e v i c  M ilan und V r e c a  Mi los .  

Zum adjutierten Eleven der Vermessungstechniker P e k :'t r e k V iktor .  
G e s t  o r b e 11 am 6. Mai 1 9 1 2  der Evidenzhaltungs-Obergeometer 1 .  Klasse 

(VI I I .  D.-KI . )  S a rn a w k a  Alexander. 

Um eine klaglose Zustettung der Zeitschrift bewerkstell igen z u  
kö nnen, wird das höfliche und dringendste Ersuchen gestettt, Adressen
änderungen sofort an die Expedition (Buchdruckerei j .  Wladarz in 
Baden bei Wien, N.-Oe.) bekannt zu geben. 

Elitentum und Verlag dee Vereines. - Verantwortlicher ltcdakteur :  Johann Wladarz In  B•d1111. 
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